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Für die Geschichte der Gracchischen Unruhen ist uns kein gleichzeitiger
Geschichtschreiber erhalten; vielmehr stammen unsere Hauptquellen, Plutarch
und Appian, aus viel späterer Zeit. Was wir sonst noch aus dem Alterthum
über diesen Gegenstand besitzen, sind einzelne Notizen bei den verschiedensten
Schriftstellern, die jedoch zu sporadisch sind, als dass sie einen wesentlichen
Einfluss auf unsere Auffassung jener bewegten Zeit ausüben könnten.

"Um zu einem Urlheile über den Werth jener beiden Geschichtschreiber zu
gelangen, habe ich in der folgenden Untersuchung zunächst die Quellen derselben
besprochen; sodann nachzuweisen versucht, ob das, was sie dargestellt haben,
den Umständen nach richtig sein kann; endlich ob das, was sich im zweiten
Theile ergab, seine Bestätigung in dem findet, was wir sonst über diese zwei
Schriftsteller wissen.

I. Welche Schriftsteller sind you Plutarch und Appian
benutzt worden?

1. PLUTARCH.
Plutarch hat die Geschichte der Gracchen in den Biographien des Tiberius

und Gaius dargestellt. Er führt in beiden eine Anzahl Namen von Männern an,
deren Werke von ihm benutzt sind.

Obenan stehen die Graccben selbst. Ti. Gr. 8,4 nennt er ein ßißXiov des
Gaius Gracchus 1): ôô'âôsXçôç avrov rdïoç sv wi ßtßXio) yêyQcccpsv sïç
Nofiuvzíap noQsvófisvov ôià rijç Tvqqi¡ví<xc rôv TißsQiov, xal %i¡v eqr¡fiíav
TÎjç %a>Qaç ôqwvtk xal xovç yswQyowtKÇi¡ vsfiovTaç oïxévaç stcskSUxtoik xal
ßcCQßUQOVCj ZÓTS TCQWTOV STtl vovv ßaXstid-ai T7¡V ¡¿VQtoov xaxmv ccQ^adav
avrotç Tcohrsiav x. r. X. Wenn wir nach diesen Worten zu entscheiden haben,
muss dies ßißXiov eine historische Schrift gewesen sein, welche die Gründe
angab, die den Tiberius zu den Reformen führten. Wird dies ßtßXiov auch
sonst erwähnt? Wir lesen bei Cic. de divin. I, 18, 36: Ti. Gracchus, Publii
filius, qui bis consul et censor fuit idemque et summus augur et vir sapiens

') er. Peter, historicorum Rom. rell. vol. I pag. CLXXXV— VII. 116-117. C. Nipperdeli
in Corn. Nep. spie. crit. pag. 88. P.Böhme, Beiträge zur Geschichte der Gracchen. l.Thefl.
Putbus 1868 (Progr.) pag. 4 und 5. Klapp, de vitarum Plut, auetor. Rom. Part. 1. Bonnae
1862. pag. S3. 0. Heinrich, de font, et auet. Plutarchi in vitis Gracchorum. Halae 1865,
pag. 14.
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eivisque praestans, nonne, ut C. Gracchus, filius eius, scriptum reliquit,
duobus anguibus domi coniprehensis haruspices convocavit? ebend. II, 29, 62:
C.Gracchus ad M. Pomponium scripsit duobus anguibus domi coniprehensis
haruspices a paire convocatos. Ego lamen iniror, si emissio feminae anguis
mortem adferebat Ti. Graccho, emissio aitlem maris anguis erat mortífera Cor-
neliae, cur alteram ulram emiserit. nihil enim scribit respondisse haruspices, si
neuter anguis emissus esset, quid esset futurum. Dieselbe Erzählung findet sich
bei Plut. Ti. 1, 2: Xéysxat as nove GvXXaßtXv avzóv êni zîjç xXívr¡c Çevyoç
8qav.óvxu¡V', xoi'ç âè [idyxsiç (Sxsipafiévovç xo xégaç céfMfCû fjty ovx säv âvsXsïv
ovâè activai, tvsqï âè &axtQov âiaïQtîVj'àç à [ttv aQQr¡v xm Ttßsoib) ipéqob
d-âvccTOV âvaioed-HC, t¡ âè d-<r¡Xeia xf¡ KoovyMq. Es fragt sich, ob hier dieselbe
Schrift des C. Gracchus gemeint ist, die Piut. Ti. 8, 4 ßißliov genannt wird.
Zunächst sehen wir, dass Plutarch die Erzählung etwas anders bietet, als Cicero;
denn dieser weiss von dem. ersten Theile der Antwort der haruspices nichts.
Sodann scheint Plutarch die Erzählung nicht aus des Gaius Buch seihst geschöpft
zu haben, indem er sagt Xéyexai. Solche Erzählungen werden wol Gemeingut
gewesen sein '). Cicero hat eine Schrift des Gaius im Auge, indem er sagt C.
Gracchus ad 31. Pomponium scripsit: dieser Pomponius nun war wol der Freund-
des Gaius, der mit ihm zugleich im Kampfe gegen die Senatspartei fiel 2). Klapp
a. a. 0. pag. 32 und 33 hält die von Cicero erwähnte Schrift des Gaius für
einen Brief und für verschieden von jenem ßißXiov. Allein jenes ist nicht
nothwendig; denn scribere ad Pomponium kann recht wol bezeichnen, dass die
Schrift dem Pomponius gewidmet war 3). Der zweite Theil der Behauptung aber
kann richtig sein ; denn es ist kein zwingender Grund zu der Annahmevorhanden,
dass Cicero sich auf die von Plutarch als ßißXiov bezeichnete Schrift beziehe.
So lange wir so wenig über den Inhalt des ßißXiov wissen, müssen wir dabei
stehen bleiben, dass ein Buch des C. Gracchus vorhanden war, in welchem die
Gründe angeführt waren, die den Tiberius zu seinen Reformversuchen führten.
Ob dies aber den ganzen Inhalt ausmachte, oder ob es nur an einer Stelle
berührt wurde, das zu entscheiden, ist nicht möglich. Klapp a. a. 0. pag. 31
hält das ßtßXiov für eine Rede, Wie er das von Cicero erwähnte scriptum für
einen Brief hielt. Allein auch diese Annahme ist ohne Grund; denn Plutarch
hätte dann sicher nicht das Wort ßißXiov gebraucht, wie Heinrich a. a. 0. pag. 14
richtig bemerkt.

Endlich ist die Behauptung von K. W. Nitzsch 4) zu erwähnen, dass es sogar
unwahrscheinlich sei, dass Plutarch die Schrift des Gaius selbst eingesehen habe;
denn „unmöglich hätte er die sich widersprechenden Relationen so heillos ver-

') cf. Plln. hist. nat. VII, 36. Val. Max. IUI, 6, 1. Script, de vir. illustr. 57, 6. 5j cf.
Plut. C. Gracch. 16, 4. ') cf. z. B. Cic. de amic. \, 5. *) cf. Die Gracclien und iure
nächsten Vorgänger. Vier Bücher Römischer Geschichte.Berlín 1J47. pag. 455.



wirrt, hätte er sich der eigentlich urkundlichen Duellen bedient, um jn Ihnen
eine sichere Richtschnur zu haben." Dieser Grund wäre unurastösslich, wenn
wir hur wüssten, dass Gaius in dieser Schrift eine vollständige Darlegung der
Reformen seines Bruders gegeben hätte, und wenn man zugeben könnte, dass
Plutarch in der Darstellung der Reformen des Tiberius wirklich eine so helllose
Verwirrung angerichtet hat. Diesen Punkt zu erörtern, ist hier nicht an der
Stelle, doch werde ich später nachweisen, dass wenigstens in der Biographie
des Tiberius Plutarch im grossen und ganzen Richtiges bietet.

Es scheint also eine Schrift historischen Inhalts gewesen zu sein. Möglicher¬
weise ist das von Cicero an zwei Stellen erwähnte scriptum ad Pomponium des
Gaius dasselbe Buch, doch ist das nicht sicher. Ob Plutarch diese Schrift ein¬
gesehen hat oder nicht, bleibt gleichfalls eine offene Frage, so lange wir nicht
bestimmt wissen, welchen Inhalt die Schrift hatte.

Weiter erwähnt Plutarch Reden der Gracchen 1) und führt eine Anzahl
derselben an. Dass die Gracchen als Redner bedeutend waren, zeigt Cicero in
verschiedenen Stellen des Brulus. Hat Plutarch die Reden derselben in einer
besonderen Sammlung vor sich gehabt, oder hat er sie aus anderen Darstellungen
der Geschichte der Gracchen entlehnt? Dass Plutarch die Reden nicht fingirt
hat, hat Peter 2) nachgewiesen, indem er zeigt, dass Plutarch Gai. 2, 4 und
Gellius n. att. XV, 12, 4 im wesentlichen übereinstimmen. Dass nun Pluiarch die
Reden der Gracchen selbst in einer besonderen Sammlung vor sich gehabt hat,
lässt sich nicht behaupten. Möglich wäre es gewesen, da Reden der Gracchen
noch in späteren Zeiten erwähnt werden s). Freilich liebte es Plutarch nicht,
überall auf die ersten Quellen zurückzugehen, sondern stützte sich meist nur
auf einen Schriftsteller, dem er folgte. Wenn ich dies hier vorweg hervorhebe,
ehe es bewiesen ist, so soll es nur dazu dienen, zu zeigen, dass die Annahme
Peters nicht ohne Berechtigung ist, welcher meint, Plutarch habe die Reden aus
dem Geschichtswerke des Fannius entlehnt. So möglich also diese Annahme
erscheint, so erhebt Böhme a. a. 0. pag. 5 doch begründete Einsprache gegen
dieselbe: „Mir erscheint diese Vermulhung an sich durchaus zulässig, indessen
ist doch zu erwägen, dass Fannius jene Rede (Plut. Ti. 14) nicht wörtlich
wiedergegeben, sondern nur ihrem Inhalte und Gange nach mitgetheilt hatte
(Cicero: expósita est), dass auf wortgetreue Mittheilung anderer Reden durch
Fannius also kein Schluss gemacht werden kann, dass aber, wenn nicht alles
trügt, Gaius Reden in ihrem Wortlaute Plutarch vorgelegen haben" *). Dass
Plutarch die Reden nicht fingirt hat, erhellt auch aus Plut. Ti. 15, 1.

') cf. H. Meyerus, Oratorum Rom. fragmenta. Ed. 2. Turici 1842 pag. 215—217. 224—
249. Böhme a. a. 0. pag. 5 und 6. Klapp a. a. 0. pag. 31 und 32. Heinrich a. a. 0. pag.
11 — 15. 3) Die Quellen Plutarchs in den Biographien der Römer. Halle 1866. pag. 97 f.
*) cf. Quint. It, 5, 21. Gell. XI, 13. *) cf. später unter Fannius.
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Ferner hat man als Quellen des Plutarch Briefe der Gracchen und
ihrer Bfutter genannt. So hat Klapp a. a. 0. pag. 32 aus den oben aus
Cicero angeführten Stellen geschlossen, unter scriptum ad Pomponiuni sei ein
Brief des Gaius zu verstehen, wozu uns jedoch wie erwähnt nichts zwingt.
Sodann ist es aber auch nicht wahrscheinlich ; denn die Nachricht, welche Gaius
in diesem Briefe dem innigen Freunde, dem Freunde der Familie zukommen
Hesse, wäre doch eigenthiimlich: sie war offenbar') in ganz Rom bekannt; und
Pomponius wird sie auch schon längst gekannt haben. Viel besser erklärt sich
die Stelle, wenn wir annehmen, dass ein Buch zu verstehen sei, in dem Gaius
unter anderem auch dies erzählte.

Briefe eines Gracchus, welches steht nicht fest, werden bei Charisius, sonst
nirgends erwähnt; aher Nipperdey a. a. 0. pag. 86 und ihm folgend Klapp a.
a. 0. pag. 33—35 haben zur Genüge nachgewiesen, das? die Stelle des Charisius
verderbt ist; und Klapps Aenderungsvorschlag beseitigt diese einzige Erwähnung
von Briefen der Gracchen. Wir werden demnach nicht anzunehmen haben, dass
Plutarch solche benutzte.

Wol aber erwähnt Plutarch Briefe der Cornelia, der Mutter der Gracchen 2).
C. Gracch. 13, 1 svtctvd-a xai tt¡p (irjTéQa ley ovGiv avvm (SvoTcctíiátícctj
l»,Kíd-ov}isvr¡v ano rrjg %svi¡c XQVcpa xai néfinovaav sîç Pcá[ir¡v ccvôgaç coç dq
■9-cQiCítác ' xavxa yáq sv roïç entóTolíoig avTrjc f¡fiy¡xéfa ysyQÚ(po-ca tcqoç xov
v\óv. Dass Plutarch diese Briefe nicht selbst gelesen hat, geht aus seinen
Worten deutlich hervor. Dass aber Briefe der Cornelia vorhanden waren, zeigen
ausser Plutarch Cic. Brut. 58, 211 und Quint. I, 1, 6. Ausserdem haben wir
auch noch Briefe oder doch Bruchstücke von Briefen der Cornelia, über die
jedoch grosser Streit herrscht. Die Sache selbst ist für die vorliegende Frage
nicht von grossem Gewichte. Wir wissen sicher, dass Briefe der Cornelia im
Alterthum vorhanden waren; sodann dass Plutarch sie selbst nicht gesehen, also
auch nicht benutzt hat. Das möge vorläufig genügen; denn ich muss später
noch einmal auf die Sache zurückkommen, da die noch jetzt vorhandenen
Bruchstücke unter des Cornelius Nepos Namen auf uns gekommen sind, woran
Heinrich eine Hypothese geknüpft hat.

Sodann erwähnt Plutarch Ti. 4, 3 den Polybius: er konnte nur eine
gelegentliche Notiz bieten 3).

Auch auf Cicero beruft sich Plutarch (C. Gr. 1, 4). Die betreffende Notiz
hat Cicero aus Caelius Antipater geschöpft, wie er selbst de divin. I, 26, 56
angiebt. Aus Cicero hat Plutarch nicht allzuviel schöpfen können, da er nur
gelegentlich auf die Gracchen zu sprechen kommt, also nur einzelne Notizen

•) cf. die oben pag. 2 Anm. 1 angeführten Stellen. a) cf. L. Mercklin, de Corneliae
P. f. Gracchorum matris vita, moribus et epistuüs commentalio.Dorpati 1844. Nipperdey
a. «. 0. pag. 84—105. Böhme a. a. 0. pag. 6. s) cf. Böhme a. a. 0. pag. 8.



bieten konnte, ausserdem aber so gegen die Gracchen eingenommen ist, dass
Plutarch ihn nicht weiter benutzt haben wird, wenn sich auch noch hier und
da wie Ti. 2, 3 und Cic. de orat. III, 60, 225 Anklänge finden. — Aus den
zuletzt genannten beiden Schriftstellern konnte Plutarch also nur gelegentliche
Bemerkungen entnehmen, denn Polybius hat die Zeit der Gracchen nicht behan¬
delt, Cicero ist kein Geschichtschreiber.

Es sind sodann bei Plutarch noch die Namen zweier Geschichtschreiber
erwähnt, die ihm möglicherweise viel Stoff bieten konnten: C. Fannius und
Cornelius Nepos. C. Faunius 1) wird Ti. 4, 4 erwähnt, wo Plutarch er¬
zählt, dass Tiberius mit Fannius zuerst die Mauern Karthagos erstiegen habe.
Was sein leben und seine Person betrifft, so hat Peter rell. das Nolhwendige
und Richtige geboten. Die Alten stellen ihn als einen bedeutenden Mann und
sein Werk als ein wahrheitsgetreues und daher wichtiges dar 2). Er war ein
Freund der Gracchen und stand anfangs auf ihrer Seite. Erst spàter, als Gaius
weiter und weiter ging und das Gesetz de soeiis et de nomine Latino einbrachte,
wendete er sich gegen ihn und bekämpfte dies Gesetz in einer Rede. Wie wir
aber aus Cicero (Brut. 26, 99) erfahren, ging in Rom das Gerücht um, dass er
diese Rede nicht selbst verfasst habe, sondern multo« nobiles, quod quisque
potuisset, in illam orationem contulisse. Jahn bemerkt zu dieser Stelle zwar
ganz richtig: „Dieses Gerede ist charakteristisch für das damalige Parteileben;
sicher ist es von den Anhängern des Gracchus ausgegangen"; aber eins beweist
doch selbst ein solches zweifelsohne erfundenes Gerede, dass man bis dahin den
Fannius als einen persönlichen Freund der Gracchen zu betrachten gewohnt ge¬
wesen war, und dass man sich nun nach dieser Rede zu erklären suchte, wie
ein solcher Mann dazu komme, gegen seinen bisherigen Freund aufzutreten. Aber
auch des Fannius Schwiegervater Laelius war ein Mann, der früher ähnliche,
wenn auch nicht so weitgehende Pläne wie die Gracchen verfolgt hatte, dann
aber davon zurückgetreten war, als er sah, dass bei der Hartnäckigkeit der
Optimaten leicht der ganze Staat in Verwirrung kommen könne. Konnte nicht
■auch Fannius ebenso gesinnt sein? Musste nicht auch er einsehen, dass, wenn
Gaius auf dem betretenen Wege weiterschreile, der Staat an den Rand des
Verderbens gebracht werden würde? Er konnte also recht wol stets den Gracchen
und ihren Bestrebungen im Principe geneigt bleiben, ohne doch zu billigen, dass
Gaius immer weiter ging; er konnte demnach auch in seinen Annalen eine den
Gracchen günstige Gesinnung, ja eine gewisse Bewunderungfür ihre Bestrebungen
zeigen, ohne doch zu billigen, dass sie so weit gingen, als es in Wahrheit
geschah. — Als einen solchen Mann, das hat Peter richtig gesehen, müssen

') cf. Peter rell. CCII-VIII. 138-140. Ders. Quellen pag. 97. Klapp a. a. 0. pag. 21.
Heinrich a. a. 0. pag. 7 u. 8. Böhme a. a. 0. pag. 7. •) cf. Cic. Brut. 26, 101. Sali. hist.
I fr. 3 (Kr.) nach Victorinus zu Cic. de invent. I, 20, 28.
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wir den Fannius betrachten. Auch bei Piularen finden wir eine ähnliche Be¬
trachtungsweise. Aber folgt daraus, dass Plutarch den Fannius als Hauptquclle
benutzt hat? Plutarch erwähnt ihn an einer Stelle, um eine kleine Notiz über
eine That des Tiberius zu erhärten, bei der Fannius selbst zugegen gewesen
war. Lassen sich ausserdem noch andere Spuren einer Benutzung nachweisen?
Cic. Brut. 21, 81 sagt: Nam Q. Melellus, is cuius quatliior filii consulares fuerunt,
in primis est habitus eloquens, qui pro L. Cotta dixit accusante Africano; cuius
et aliae sunt orationes et contra Ti. Gracchum expósita est in C. Faunii
annalibus. Peter Quellen pag. 97 schliesst nun folgendermassen: „In dieses
Werk des Fannius war nun auch eine Bede des Melellus gegen Tiberius Gracchus
aufgenommen, und da auch Plutarch (Ti. Gr. 14) mehreres aus den Reden
der Gegner des Gracchus, darunter auch aus einer des Melellus mittheilt, so
scheint die Vermulhung nicht zu gewagt, dass auch die zahlreichen Beden, die
Plutarch eingeílochteu hat, aus Fannius herübergenoinmen sind." Allein expó¬
sita est heisst, wie der Sprachgebrauch ganz sicher zeigt, nicht „sie ist auf¬
genommen," sondern sie ist ihrem Inhalte und Gedankengange nach milgetheilt;
Plutarch kann also die angeführte Bede nicht aus des Fannius Annalen, sondern
muss sie anderswoher entlehnt haben. Und damit verliert die VermulhungPeters
eine sehr wesentliche Stütze; für die Beden wenigstens müssten wir eine andere
Quelle annehmen.

Wie an des Fannius Namen, so hat man auch an den von Plutarch (Ti. 21)
erwähnten Cornelius Nepos') eine weitgehende Hypothese geknüpft. Cornelius
Nepos hatte nach dieser Stelle behauptet, dass Gaius nicht die Tochter des
Crassus, sondern des Brutus, welcher über Lusitanien triumphirt hatte, geheiratet
habe, welcher Nachricht jedoch die meisten Schriftsteller widersprechen. Aus
dieser einzigen Anführung können wir natürlich nicht schliessen, dass Plutarch
den Nepos als Hauptquelle benutzt habe; denn wir können nicht einmal sagen,
in welchem Werke obige Stelle sich fand. Trotzdem hat Heinrich a. a. 0. pag. 8
vermuthet, dass Plutarch nicht nur diese Stelle, sondern auch die oben erwähn¬
ten Briefe der Cornelia bei ihm gelesen habe, da bei Cornelius Nepos sich
Bruchstücke von solchen finden. In Betreff dieser zwei Bruchstücke muss ich
mich auf Nipperdeys Seite stellen, der nach meiner Ansicht die Echtheit 2) der¬
selben vollständig erwiesen hat. — Muss nun Plutarch C. Gr. 13, wo er von
den Briefen der Cornelia spricht, dem Cornelius Nepos gefolgt sein? Das ist
eine Hypothese, die durchaus unerwiesen ist; auch bringt Heinrich a. a. 0. pag. 9
nichts bei, was seine Annahme auch nur wahrscheinlich machte. Böhme a. a. 0.
pag. 7 bemerkt richtig, dass Plutarch in seinen Viten der Gracchen unmöglich
viel aus Nepos habe nehmen können, da dieser bei seiner Freundschaft mit

,') cf. Heinrich ». a. 0. pag 8-10. Böhme a. a. 0. pag. 6 u. 7. 2) Damit stimmt auch
Mommsen R. G. II», 106 überein, indem er das eine Fragment in seine Darstellung.einfügt.



Cicero doch wol eine diesem entsprechende Ansicht über die Gracchen .und:
ihre Unternehmungen hatte.

So sind wir in dieser Untersuchung zu einem Haltepunkt gekommen, freilich
mit dem Resultate, dass wir sehen, Plutarch hat keinen der Schriftsteller, die
er namentlich anführt, als Hauplquelle benutzt, wenigstens so weit wir es con-
troliren können.

Ausser den genannten hat Plutarch jedoch noch andere Schriftsteller benutzt,
wie folgende Stellen zeigen: Ti. Gr. 1, 2 4, 3. 8, 4. 5. 6. 10, 4. 12, 3. 14,
6. 20, 1. 21, 2. C. Gr. 1, 5. 4, 3. 11, 1. 13, 2. 3. 4. 16. 3.5. 17, 3. 19, 1;
wo er jedoch keine Namen beifügt, sondern nur sagt ol izXhïGxoi, snotj xwsç,
aXkoi, àç tpccGív u. s. w.

Böhme a. a. 0. pag. 9 spricht ausführlicher über die möglicherweise in
Betracht kommenden Schriftsteller, hat aber eingesehen, dass wir hier zu gar
keinem Anhallepunkt gelangen können. Ich nenne nur den einen Li vi us; denn
Peter hat in den Quellen nachgewiesen, dass Plutarch in einer Anzahl seiner
Biographien dem Livius hauptsächlich gefolgt ist, oft ohne ihn zu nennen. Dass
Livius die Zeit der Gracchen in seinem Geschichtswerke sehr ausführlich be¬
handelt hatte, ersehen wir noch aus den Auszügen der Bücher 58—61, ersehen
wir ferner aus den späteren Schriftstellern, welche dem Livius folgen. So weit
wir uns nun aber ein Bild von der Ansicht des Livius über die Gracchen ent¬
werfen können, tritt deutlich hervor, dass Livius schwerlich dem Plutarch
Hauptquelle sein kann; denn des Livius Ansicht ist meist von der des Plutarch
grundverschieden. Und wenn an einzelnen Punkten eine gewisse Uebereinstim-
mung zwischen beiden hervorzutreten scheint, so ist das nicht beweisend.

Das Resultat ist demnach bei Plutarch ein durchaus negatives: wir können
nur das eine sicher behaupten, dass wir über Plutarchs Quellen zu keiner
sicheren und beweisbaren Annahme zu gelangen vermögen. Dabei müssen wir
stehen bleiben.

2. APPIAN.
Bei Appian können wir noch weniger zu einem Resultate kommen, da er

bell. elf. Í, 7—27 keine Kamen von Geschichtschreibern anführt 1).
Wir müssten also den Weg einschlagen, den AVijnne in seiner Schrift über

Appian verfolgt, nämlich zu untersuchen, welche Schriftsteller Appian nicht be¬
nutzt, hat. Allein das scbliessliche Resultat, zu dem Wijnne kommt, und dem
ich beistimmen muss, ist, dass wir über die Quellen Appians nichts zu sagen
vermögen. Wenn aber Niebuhr (Vorträge über R. G. I, 254) Posidonius als
Quelle Appians annimmt, und Wijnne dieser Ansicht beistimmt, so sind wir da-

') cf. J. A. Wijnne, de fide et auct. Appiani in bellis Rom. civllibu» enarrandls exple-
ratis fontibus, quibus usus esse videtur. pay. 4 ff. Böhme a. a. 0. pag. 12 nnd 13.
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mit nicht weiter gekommen, da keiner yon beiden einen-Beweisdafür beigebracht
hat und auch wol nicht beibringen konnte.

In Betreff der Quellen Plutarchs und Appians müssen wir also bekennen,
dass wir dieselben nicht mehr zu finden vermögen: ein Resultat, das in der
Natur des uns vorliegenden Materials begründet ist.

IL Kann das, vas Pintaren nnd Appian dargestellt haben,
den Umständen nach richtig sein?

Plutarch schildert zunächst in der Lebensbeschreibung des Tiberius die Ver¬
hältnisse des elterlichen Hauses (cap. I); dann die trotz grosser Aehnlichkeiten
doch auch hervortretenden Verschiedenheiten der beiden Brüder Tiberius und
Gaius (cap. 2 u. 3). Sodann geht Plutarch zur Schilderung des Tiberius selbst
über. Er erzählt seine Wahl ins Augurencollegium, seine Verlobung mit der
Tochter des Appius Claudius Pulcher, eines sehr angesehenen Mannes, der da¬
mals princeps sénat us war; endlich den Zug nach Libyen, bei dem er sich in
der Begleitung des Scipio befand und sich auf das glänzendste auszeichnete
(cap. 4). Nach diesem Feldzuge wird er Quästor und durchs Loos dem Consul
Mancinus zugelheilt, unter dem er an dem so unglücklich endenden Zuge gegen
Numantia theilnimmt. Aber hier tritt die vorzügliche Achtung, in der der junge
Tiberius überall steht, bereits deutlich hervor; denn als Mancinus sich genöthigt
sieht, mit den Numantinern wegen freien Abzugs zu verhandeln, wollen diese
keinen anderen Unterhändler als den Tiberius zulassen. Freilich war der Ver¬
trag, den nun Tiberius mit den Numantinern abschliesst, kein solcher, der der
Machtstellung Roms entsprochen oder seinen Ruhm erhöht hätte, doch rettete
er den Römern ein Heer von allein 20.000 streitbaren Männern (cap. 5 u. 6).
In Rom ist die regierende Partei über das Geschehene voll Unwillen, während
die Angehörigen der Soldaten dem Tiberius für die Rettung derselben danken
und die Schmach des Vorfalls auf den Führer schieben. Der Vertrag wird vom
Senate verworfen; Mancinus soll ausgeliefert werden, während Tiberius verschont
wird. Auch Scipio hatte nichts gelhan, um für den Vertrag, den sein Schwager
geschlossen hatte, einzutreten (cap. 7).

Soweit Plutarch über die Dinge, welche vor der eigentlich politischen
Thätigkeit des Tiberius liegen: wir finden bei den alten Schriftstellern nichts,
was uns hinderte, dieser Darstellung zu folgen. Mit dem 8. Capitel beginnt die
Darstellung von des Tiberius Tribunat; an diesem Punkte setzt auch die Dar¬
stellung des Appian (bell. civ. I, 7) ein. Plutarch spricht zunächst über den
ager publicus, wie er erworben und vertheilt worden ist, wie die Reichen die
Armen allmählich ganz aus dem Besitze verdrängen. Endlich hilft das Licinische
Gesetz für einige Zeit, allein es wird bald wieder übertreten, und die Armen
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sind wie Früher in Noth. Diese tritt dem Tiberius auf einer Reise derart ent¬
gegen, dass er. sobald er Tribun geworden ist, Hand an die Verbesserung der
Zustände zu legen beschliesst. Auch das Volk hat bereits seine Augen auf
Tiberius gerichtet und ihn vielfach durch Anschläge zur Abhilfe aufgefordert
(cap. 8). Aus so reinen Beweggründen unternimmt Tiberius das grosse Werk,
seinem Volke zu helfen; aber nicht ohne die bedeutendsten Slänner der Zeit 1)
zu Rathe zu ziehen arbeilet er das Gesetz aus (cap. 9 in.). — So weit stimmt
Appian (cap. 7—9 med.) mit Plutarch überein.

Ira weiteren Verlaufe des 9. Capitels giebt uns Plutarch ein Bild davon,
wie Tiberius durch die Macht seiner Rede das Volk für sich zu gewinnen
wusste, womit auch App. 9 stimmt, namentlich auch insofern, als bei beiden
Tiberius or¡¡iaQx<Zv ¿asfivoXóyijas tcsqï tov "ItaXixov yévovç, cf. App. I, 9 und
Plut. Ti. 9, 4, welche Stelleu zwar nicht dem Wortlaute, doch ihrem ganzen
Inhalte nach an einander anklingen.

Wenn aber Cicero (Brut. 27. 103) und Velleius Paterculus (II, 1) dem
Tiberius unlautere Motive bei seinen Reformbestrebungen unterschieben, so
wissen wir, dass das Urtheil beider in politischen Dingen nicht schwer wiegt.

Es folgt bei Plutarch sowol als bei Appian das so folgenschwere Agrar¬
gesetz des Tiberius. App. I, 9 extr. überliefert es mit folgenden Worten:
tama ôè £ÎTtù>v âv£xcciviL,e tov vópov ¡¿rjdévcc vcáv TcevTctxoaíuiV
nXé-d-Qtûv nXéov e%eiv. Uaitíl d'avzwv vniq tov TtuXaiov vó¡jloi>
ti QOGetlo-Sí rá r¡(ií(Jsa tovtoov ' xcà xi¡v XoittÍjv tqîÎç alqszovç uvdqaç,
svaXXaaao¡jbépovc xaz' swc, ôiavéfieiv toïç 7téi"r¡fíi>'. Dann fügt er noch
cap. lo in. die weitere Bestimmung hinzu: aTtrjyÓQsvs pi¡ rccoXtíf. Plut. Ti. 9, 2
aber sagt: xcà ôoxsï vó¡ioc sîç dôixiap xcà nXsovt'iíav roríavvr¡v }x,r¡déTC0TS
JVQCfozeooç yq<x(fr¡vaixcà (laXaxoavsQOç. ovç yàq è'ôsi díxr¡v rí¡g ânsid-ticcç
ôovvcu, xcà [isià £i¡[iíccc r¡v tcccqcc rovç vo[iovç êxaqrcovvco, yutqav à(psîvcUj
iovtovç èxsXevos Ti¡ir¡v TCQoaXafißavoyzac exßcavew (Jov àôixcoç ixéxTtjvro
xcà 7iccQC(âéxs(fd-ai -rovç ßorjd-iiuc ôsofiépovç ziSy ttoXitoûv. Dass diese ¡Notiz
des Plmarch, dass Tiberius den Reichen einen Schadenersatz geboten, Glauben
verdient, hat Böhme a. a. 0- pag. 15 als wahrscheinlich angenommen. Und mit
Recht. Dass Appian nichts davon sagt, findet, wie Böhme gleichfalls richtig
bemerkt, seinen Grund darin, dass Tiberius diesen versöhnlichen Antrag später
fallen liess, wie dies auch aus Plut. Ti. 10, 2 hervorgeht: zov ¡isv (fiXdvd-qco-
7V0V sjvuvsiXsxovópov x. z. X., was sich nur auf diese Entschädigung beziehen
kann. Ebenso muss ich mich für die Erklärung Böhmes entscheiden, wenn er
unter naiai bei App. I, 9 und 11 die nicht enianzipirten Söhne versteht,
da die enianzipirten durch das Gesetz gar nicht berührt wurden.

Aber wie, fragt man sich, kommt es, dass Plutarch von den weiteren

') cf. auch Cic. Acad. 11, 5, 13.
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Modifikationen des Gesetzes, die Appian anführt, nichts weiss? Sind wir berech¬
tigt, sie als richtig anzunehmen, oder nicht? Bei Livius epit. 58 lesen wir:
Ti. Sempronius Gracchus tribunus plebis cum legem agrariam ferret adversus
volúntatela senalus et equestris ordinis, ne quis ex publico agro plus
quam mille iugera possidere t etc. ]). Da lesen wir mille iugera: also
noch 250 für je zwei Sühne, wie Mommsen annimmt. Und es ist recht .avoI
glaublich, dass Tiberius eine solche Milderung des Licinischen Gesetzes vornahm,
um die Vornehmen günstiger zu stimmen. Es bleibt nur noch der eine Punkt
zweifelhaft, ob Mommsen mit Recht diese Begünstigung nur für zwei Sühne auf¬
stellt, da App. 11 doch sagt xal naiaiv, oîç dßi naldst;, ¿xúgtm xcà tovtoùv
tá -¡¡¡liosa. Diese Worte sind zu klar und bestimmt, als dass wir ihnen eine
andere Deutung unterschieben künnlen: sie stehen mit der Annahme Mommsens
im Widerspruch. Lange R A. III, 1 pag. 9 citirt zur Stütze von Mommsens
Annahme, die auch er giebt, noch Sic. Flacc. pag. 136 Lachm. Die Stelle lautet:
praeterea legem tulit, nequis in Italia amplius quam ducenta iugera possideret:
intellegebat enim conlrarium esse morem, maiorem modum possidere quam qui
ab ipso possidente coli possit. Allein wie aus diesen Worten eine Begründung
für jene Aufstellung gewonnen werden soll, ist nicht wol zu ersehen. Kitzsch
aber verfährt nach meiner Ansicht richtig, wenn er der Angabe Appians ganz
folgt. Wie es aber gekommen, dass in der epitome des Livius gerade mille
iugera erwähnt werden, das wage und vermag ich nicht zu entscheiden.

Im Anfange des 10. Capitels erzählt Plutarch sodann, dass der Rede des
Tiberius, die aus einer grossen Seele und wahrer Empfindunghervorging und
zündend beim Volke wirkte, niemand von den Gegnern zu widerstehen ver¬
mochte. App. 10 schildert auf die entsprechendste und wahrscheinlichste Weise
das Verhalten beider Parteien bis zum Tage der Comitien, ohne dem Plutarch
irgendwie zu widersprechen.

Die Rede bei App. 11, in der Tiberius die Natur und die Vortheile seines
Gesetzes darlegt, findet sich zwar bei Plutarch nicht, doch widerspricht auch sie
in keinem Punkte der Auffassung Plutarchs.

Piut. TL 10 und App. I, -12 stellen den Kampf zwischen Tiberius und
Octavius, wenn wir von einer einzigen Abweichung absehen, genau überein¬
stimmend dar. Diese Abweichung aber ist auffallend. Während nämlich App. I,
12 sagt: loiôoQKov âè roîç âiniccQ%oiç èç aXXr¡Xovc ysvofiévcoVj*) sagt
Plut. Ti. 10, 3 : r¡oav ovv ófiov tí xa-9-' sxá<fvr¡v r¡{iéqav âywvsç airó) (dem
Tiberius) nçoç xov 'Oxraßiov ènl rov ßrifiaroc, sv oïç, xaínsQ «£ ccxqccç anovdîjç
teal (fikoveixiaç àvxsqtiôovxsç ovâèv eînsXv Xeyovrav tcsqï aXlr¡Xwv
tpavXoVj ovâè Qrjfia tcqoOttsosïv ■d-arégov tiqôç xov stsqov ôi'
oqytjv áventTi¡asK)t>. Aber an dieser Stelle, sieht es fast aus, als ob Plu-

') Dieselbe Notiz bietet Script, de vir. illuslr. 64, 3. J) cf. Dio Cass. fr. 83, 4,
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tarch es mit der historischen Treue und Wahrheit nicht so genau genommen,
sondern etwas überlrieben habe, um eine moralische Betrachtung anknüpfen zu
können; denn er fährt fort: ov yáq ¡jóvov sv ßaxysvnariiv, ùç è'oixsv, àXXà xal
sv (fiXoTi[.iiaiç xal ôqyaïç xo Jtsffvxévai xaXùç xal TCtnaiâsvcd-ui Goocpqovwç
e(fíntr¡m xal xazaxoapsï xi¡v diávoiav. Was Pliilarch sodann anknüpft, ist der¬
art, dass man unmöglich glauben kann, Tiberius habe es ohne Beleidigung seines
Gegners aussprechen künnen: snsl âè swqa xov 'Oxiaßiov evsyoptvov xa» vóy,(o
xal xaxtyovxa xr¡c ât][xoaiaç %wqaç Gvyvr¡v 6 Tißtqioc, soi tro naqsivai, xi¡v
ifikovHxiav, v(fißxafisvoc avxäi xr¡v xifiijv ànoâmGtiv èx xwv îôiiov x. x. X.
Es sind diese Worte so beschaffen, dass man annehmen muss, Tiberius habe sie
ironisch wahrend des Streites als letzten Trumpf vorgebracht, um den Octavius
in den Augen des Volkes herabzusetzen, als ob er aus Privatrücksichien dem
Wohle des Volkes entgegenhandle. An dieser Stelle ist also die innere Wahr¬
scheinlichkeit für Appians einfache, schlichte Darstellung, nicht für die weit
ausgeholle künstliche des Plutarch, der es liebt, wie aus so vielen Stellen her¬
vorgeht, philosophische Betrachtungen einzuflechten. Solche sind ihm so wichtig,
dass er wol audi etwas beschönigte, um sie nur anknüpfen zu künnen. Denn
fragen wir, ob der Charakter des Octavius wol derartig war, dass er, um nur
sein Vermögen nicht schädigen zu lassen, sich den Vornehmenhingegeben hätte;
er, den Piularen Ti. 10, 1 seihst nennt vsaviav sfjßqi^ xo r¡#oc xaX xóGpiov,
also „einen Jüngling von einer Gesinnung, die fest an dem als recht erkannten
hält", bescheiden; der, wie Plutarch weiter sagt, ein inniger Freund des Tiberius
war, der âiâovfisvoç èxsïvop âvsâvsxo, dessen „sittliches Gefühl es also ver¬
letzte, dem Freunde entgegenzutreten"? Nein, entweder muss Plutarch in dieser
Darstellung des Charakters des Octavius von der Wahrheit weit, ja sehr weit
abweichen, oder es ist nicht möglich, dass er nach so kleinlichen Rücksichten
gehandelt hätte.

Die Verhandlungen vor der wirklichen Absetzung des Octavius sind bei
Plul. Ti. 11 und 12 und bei App. I, 12 ganz analog; ja die eine Stelle sieht
danach aus, als ob beide dieselbe Quelle ausgeschrieben hätten:

Plut. Ti 12,2.
ovdßv âè Ttévxe xcà xqiáxovxa (fvXwv,
(oç al âsxasnxà xr¡v ipr¡<pov sns-
Vi¡vó%suSav xcà ¡iiâç su nqocysvo¡jbsvi¡c
s'âsi xov 'Oxxdßiov íaiáxijv ysvéoQ-at,,
xsXsvöac smGyjttv , av&iq, sâsixo
xov 'Oxxaßiov xal nsqisßaXsv avxov
sv oyjst, xov âijfiov xai, xaxr¡G7iá-
ÇsxOj XirtuQíav xal asófisvoc (ii¡&'
savxov axi¡.iov nsquâsïv ysvó-
fisvop (iijx' sxsíva ßaqsoc ovxco xal

App. I, 12.
ovGciïv âè xóxs (fvX(2v nèvxs xal xqiá¬
xovxa, xal cvvaqa/xovaciov sç xà
avxo oiv oqyf¡ xœv nqotsqwv snxa-
xaiâsxa, i¡ fièv ôxiLùxaiâsxaxà xvqoç
sjjlsXXsv siufhipsiv , o âè Tqaxynoc
avâ-tç èvbipsi xov ar¡(juov, xóxs
fittXiöxa xwâvvevovxi xtS 'Oxxaßia
Xinaqoùç svsxetxOj (ii¡ s'qyov boiâxaxov
xal iqrfîipitiiTaxov ^IxaXía rtá&q
tívyyiai, pqâè cnovârp) xov aqpov

3*



12

tíxvd^aTíov noXit£V(t,atoç aixíav roötjvas àvavQêijJcu, «rt xaï tcuqeV-
TCQOgecipai. dovvcu ngoê'ViioVfiévm ot¡iiaQ%ov

bvta r¡Q[.hOL,e, xaï /mJ «¿roi fr\v àQfflV
â(pceiQOV[iévi]V ttsquôsïv èni xaxa-
yvùodsv. xaï rúas Xsyoav xaï Ssovç
[iccQTVQOpsPoç axu>v ävdoa tivvacyav
UTlflOVP X. T. X.

Dagegen tritt gleich in den nächsten Zeilen wieder der Unterschied zwischen
Plutarch und Appian deutlich hervor. Appian fährt nämlich in seiner der Sache
entsprechenden schlichten und klaren Weise so fort: tac ovx snsid-ev (Oxv.),
snijys (Tiß.) vi¡v xpijcpop ' xccl a fisv °0xvaßiioc avríxa lai<áxr¡<; ysvó¡isvoc
ôvaXud-èv àneâiÔQaGxs. Plu! arch dagegen kann eine solche Gelegenheit aus¬
zumalen nicht unbenutzt vorübergehen lassen; er muss wieder hervorheben, dass
Octavius im Grunde gegen sein besseres Wissen handle und sich nur durch die
Furcht vor der Verachtung der Optimaten in seinem Handeln bestimmen lasse;
çr fährt 12, 2 im Anschluss an die oben angeführten Worte fort: rommv rûv
â'sqtisav ov navrsXâi; axsyxxov ova' axevr¡ XêyovGiv axooäö&at,xöv^Oxxaßiov j
âXXà xaï âaxQvav vnoTvi^iTxXaßa-ai xà bppaxa xal Cianav en) noXvv %qóVov.
<ûç [xéfcoí ttqoç xovç nXovaiovç xaï xovç xxijfianxovç avvsdxoûxaç aneßXsifjev,
aïâsdd'sïç ôoy.tï xaï (poßrjfreJc xi¡v ttuq' Ixtivoiç, àdo^iccv vno(Sxr¡vai näv âtïvov
ovx âysvviJùç xaï xsXevtíai ttqúvxsiv o ßovXsxat, xôv Tißsoiov x.x.X. Auch hier
zeigt sich auf den ersten Blick, dass Pluiarch manches hinzugefügt hat, was
dem Charakter des Octavius, wie wir ihn oben nach Plutarch selbst darstellten,
nicht entspricht, wenn er uns auch hier wiederum zeigt, dass Octavius ein edler
Mensch war, der nur unter grossem Schmerze das Unit, was er für recht hält,
indem er dem Tiberius gegenüber standhaft bleibt. Wenn er wirklich nur aus
Furcht vor den Vornehmen gehandelt hätte, wäre er eben kein vsaviaç siißgid-ijc.
Er, konnte nach seiner inneren Ueberzeugung dem Tiberius nicht nachgeben,
wenn es ihn auch tief schmerzte, dass er dem bisherigen Freunde so schroff
gegenüberstand.

App. I, 13 erzählt sodann, wie das Gesetz des Tiberius giltig wird. Die
Aeckervertheiler werden gewählt und zwar aus der Familie des Tiberius, da das
Volk nur so derselben sicher zu sein hofft. Das Volk zerstreut sich, während
die besiegte Partei auf Rache sinnt und mit ihr droht. Damit stimmt auch
Plutarchs Darstellung cap. 13, nur dass er den neuerwählten Tribunen Mucius^
Appian aber Mummius nennt. Im Anfange der Capitel ist die Uebereinstimmung
eine vollständige ; § 3 führt Plutarch ein Beispiel an, wie die Parteien einander
immer schroffer entgegentreten, so dass Tiberius sogar für sein Leben ge¬
fürchtet habe.

Was sodann bei Plut. Ti. 14 folgt, fehlt in Appians Erzählung gänzlich:
das Gesetz, welches Tiberius über die Attalische Erbschaft eingebracht habe.
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Plutarch sagt: elc/jvsyxs vóy¡,ov, oncoç rà ßadiXixa xQijfiara xo^iad-évra roïç
rr\v yßoav ôial<xy%avovforœv noXivZv vnâqyoi, tiqoç xaradxsvijV xal
yemoyiaç acpoQfirjV. Nach Plularch hat Tiberius also das Gesetz vorge-
schlagen; nicht so nach Liv. epit. 58, der nur sagt: legem se proraulgaturura
osteudil. Eine weitere Verschiedenheit zwischen beiden ist die, dass Livius einen
anderen Zweck angiebt: cum minus agri esset quam quod dividí tyosset sine
offensa etiam plebis, quoniara eos ad cupiditatem amplum niodum sperandi in-
citaverat, legem se promulgaturum ostendit, ut iis, qui Sempro nia lege
agrum accipere deberent, pecunia quae regis Attali fuisset divi¬
de r e t u r. Dass das Gesetz durchgegangen sei, wie Nilzscb a. a. 0. pag. 320
meint, ist also nicht überliefert; auch ist es nicht wahrscheinlich, da Appian
darüber schweigt, was, wie oft hervortritt, seinen Grund darin hat, dass er nur
die wirklich durchgebrachten Gesetze erwähnt. Eine weitere Begründung dieser
Annahme kann man auch darin finden, dass die Nachrichten über den Zweck so
verschieden sind: man hatte eben kein Gesetz vor sich, konnte also auch den
Wortlaut nicht überliefern. Auch Flor. II, 3 (III, 15), 2 ed. Halm widerspricht
der Nachricht Plutarchs, indem er die Absicht, über die Attalische Erbschaft zu
entscheiden, dem Gaius zuschreibt. — Der zweite Theil des also in Aussicht
gestellten Gesetzes betraf die innere Einrichtung der neuen Provinz Asia. Tiberius
griff auch hier den Senat in seinen Rechten an. Allein mit dem ganzen Geseizes-
vorschlage fällt auch dieser Punkt. Ausserdem hat MommsenR. G. II 3, 113
nachgewiesen, dass erst Gaius Gracchus dies ordnete; ich werde also später
darauf zurückkommen müssen.

Die Rede des Tiberius, welche wir sodann bei Plut. Ti. 15 lesen, in der
er auseinandersetzt, dass das Volk das Recht habe, einen Tribunen abzusetzen,
der gegen das Interesse des Volkes handle, findet sich bei Appian zwar nicht,
sie ist aber ihrem Inhalte nach und nach dem, was ich im ersten Theile über
die Reden bei Plularch gesagt habe, als echt anzusehen.

Es steht die Tribunenwahl für das nächste Jahr bevor; Tiberius Gracchus
muss, da seine treuesten und ergebensten Anhänger, die plebs rustica, der Ernte
wegen auf dem Felde zurückgehalten werden, sich an die plebs urbana wenden;
denn die Besitzenden sind natürlich sehr eifrig, seine Wiederwahl zu hinter¬
treiben. Tiberius wendet sich an die plebs urbana mit der Bitte, ihm zur Wahl
zu helfen: inl rov sv rm «err« or¡¡iov xccrs<psvysj xal ttsqikûv xctrà [isqoç
exaörov èdtÏTO ar¡(iuQ%ov avrov eg ro fiéXXov sXécd-ai, xivâvvsvovru &S
sxsivovç. So App. I, 14. Wie kann aber Tiberius sagen, dass er um der
plebs urbana willen gefährdet sei? Bis jetzt hat er wenigstens nach Appians
Darstellung nichts für dieselbe gethan. Und doch ist es richtig. Hier können
wir nämlich eine Ergänzung aus Plutarch entnehmen, bei dem wirTi. 16,1 lesen:
ènsï âè (fvvoQCùVTeçoí (píXoi ràç ânsiXàç xcà rr¡v dvffraaiv oiovro ôttv sréqaç
•neQié%EGd;ctt di¡iJ,aQxíaceïç rà ¡léXXoVj avd-iç àXXoiç vó¡xoig aveXá¡ifictve ró
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nXr¡f}og toit ôè yqóvov tœv atçaticatto v a<paiQ(Jov nal dióovg
¿TCixaXst (íd-at, róv dr¡nov uno räv ôixaffrcSv xal toXç xqívovGi
tots, av/x?v7jTneoïç ovGi, xuta^viyvvg sx tmv înnécov tov ïctov
uoid-póv x. t. ?.. Wenn Tiberius suiche Gesetze in Aussich I geslelll halte, so
konnte er allerdings dem Volk entgegenhalten, dass er um seinetwillen gefährdet
sei. AberHvie kommt es, dass Appian diese Gesetze nicht erwähnt? Sie waren
von Tiberius nur als einzubringende bekannt gemacht, nicht bereits eingebracht,
geschweige dass sie durchgebracht worden wären. Desshalb werden sie von
Appian nicht erwähnt. t

Ein anderer Punkt jedoch, den Böhme a. a. 0. pag. 17 hervorhebt, zeigt
uns wiederum recht deutlich, dass Plutarch oft sehr ungenau ist. Ueberall
spricht er vom n?.r¡9-oc, <%toc, ohne die beiden Theile desselben die plebs
urbana und die plebs rustica zu scheiden, wodurch seine Darstellung nicht an
Klarheit gewinnt; so wenn er an unserer Stelle 16, 2 sagt: ou yào naor¡v
cénag 6 ôîjfiog. Viel sorgfälliger scheidet beide Appian, so namentlich auch
cap. 14, wodurch seine Erzählung klar und deutlich wird, deutlicher als die
Plutarch's, obgleich sie sonst mit ihr Übereinstimmt oder wenigstens nichts
widersprechendes hat.

Am Schlüsse des 14. Capitels lesen wir bei Appian noch folgende Notiz:
nâvta ànoyvovg s^sXavsiiióvsi ts su «V svaQxog xal to Xoinov rqç t¡¡j,SQccc
sv àyoQtx top viov inuyiAV sxÚGvoig Gvvíatr¡ xal naqsiíü-sto wg autog imó
rmv s%oq<¿v avtíxa anoloviisvog. Jetzt konnte ein solches .Vlitiel die bedeu¬
tendste Wirkung haben. Plutarch (cap. 13 extr.) hat die Sache gleichfalls
erwähnt, sie aber bei einer früheren Gelegenheit eingefluchtet!, nämlich da, wo
Tiberius eben sein Gesetz durchgebracht hat, und die Reichen nun Drohungen
gegen ihn aussprechen, und einer seiner Freunde unter verdächtigen Umständen
stirbt. Dort aber hat dies Vornehmen des Tiberius lange nicht die innere
Berechtigung wie hier bei Appian.

Im 15. Capitel schildert Appian die Ereignisse kurz vor der verhängnisvollen
Abstimmung. Die Comitien werden auf den folgenden Tag verschoben. Das
Volk giebt dem Tiberius das Geleite. Soweit stimmt Plutarch cap. 17 überein.

Nun aber berichtet Appian das Folgende bis zum Beginne des Kampfes so,
als ob die Anhänger des Tiberius und dieser selbst den Kampf begonnen, da er
schon vor demselben ein Zeichen verabredet habe; dann wären Tiberius und
seine Anhänger nach dem Capitol gezogen und hätten dies besetzt. Plu!. Ti. 17
weiss davon nichts; nach seiner Darstellung zaudert Tiberius vielmehr, als zahl¬
reiche ungünstige Zeichen erfolgen, noch weiter den Weg nach dem Capitole
fortzusetzen, bis er endlich durch die Nachricht, das Volk erwarte ihn sehnlichst,
zum Weitergehen bewogen wird. Auf dem Capitole schart sich das Volk um
ihn: hierin stimmen beide wieder mit einander überein. — So viel leuchtet hier
ein, dass Plutarch und Appian von einander abweichen, aber in der Art, dass
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Ihre Ueberlieferiuigen (rolzdessen sich recht wol vereinigen lassen. Es ist hier
wie bei alkm derartigen Ereignissen; selbst solche, die ihnen ganz nahe stehen,
wissen die Vorgänge nicht sicher; jede Parlei schreibt der andern die Schuld
zu, und je nach dem Parteistandpunkte stellt der eine die Sache so, der andere
anders dar: beide der Ueberzeugung, dass sie die Wahrheit sagen. Penn alles
das, was Appian über den Anfang der Katastrophe sagt, ist so beschauen, dass
man sieht, es sind dieselben Ereignisse wie bei Plutarch. Und im Folgenden,
in der Schilderung der Katastrophe selbst, stimmen beide wieder genau überein,
nur dass der eine diesen, der andere jenen Punkt genauer und ausführlicher
darstellt; ja hier linden sich wieder die stärksten Anklänge: vergl. Plut. Tit. 19, 3
mit App. I, 16; Plut. Ti. 20, 1 mit App. I. 17; Plut. Ti. 20, 2 mit App. I, 16.
— So also stellt sich das Verhältnis beider in Betreff der Ereignisse, welche
bei des Tiberius Lebzeiten den Staat verwirrten.

Ich glaube nachgewiesen zu haben, dass Appian überall kurz und bestimmt
das Richtige und das, was für die Folge in Wirkung blieb, giebt, während Plu¬
tarch seine Darstellung weiterspinnt und auch das hereinzieht, was blos als
Absicht des Tiberius betrachtet werden kann, wodurch er seiner Darstellung
nicht grade grossere Klarheit verliehen hat. Was den Beginn der Katastrophe
betrifft, so weit hen zwar beide auffallend mit einander ab, doch beruht dies in
der Sache selbst. Das Ende des Tiberius sodann ist bei beiden wieder voll¬
ständig übereinstimmend, bei Plutarch nur ausführlicher erzählt. Bei diesem
Theile der Geschichte der GracchischenUnruhen müssen wir uns also dahin ent¬
scheiden, dass Appian für den Gang der Ereignisse und das wirklich in Kraft
getretene die massgebende Quelle sein muss, während Plutarch nur da für uns
von Wichtigkeit sein kann, wo er mit jenem übereinstimmt, und wo er Schil¬
derungen giebt, die den Ueberlieferungen Appians tiicbt widersprechen. Was
sodann die Reihe Gesetze betrifft, welche Plutarch erwähnt, während sie Appian
mit Stillschweigen übergeht, so sind es Vorschläge und Pläne des Tiberius, die
nicht Gesetzeskraft erhielten, also für die Folge keine Wirkung hatten, sondern
nur momentanen Zwecken dienten, um die Stellung des Tiberius zu sichern;
die aber nicht durchgebracht werden konnten, da der Tod dem Tiberius die
Möglichkeit dazu entzog.

Wenden wir uns nun zu dem Theile der Gracchischen Unruhen, der nach
des Tiberius Tode liegt. App. 1, 18—21 schildert die Zeit zwischen der Thätig-
keit der beiden Gracchen in recht ansprechender Weise; namentlich tritt deutlich
hervor, wie die Senatspartei glaubt, immer weiter gegen das Gesetz des Tiberius
vorgehen zu können, wie aber auch das Volk immer erbitterter wird. Auf jener
Seite tritt uns namentlich der Auftrag entgegen, den der Consul C. Sempronius
Tuditanus erhält, in den strittigen Fällen bei der Aeckervertheilung das Schieds¬
richteramt zu übernehmen. Er sieht bald ein, dass er dabei in unangenehme
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Verwicklungen kommt, und benutzt die Gelegenheit, nach Illyrien zu gehen. So
stockt die ganze Auftheilung.

Tuditanus hatte die Gefahr, die ihn bedrohte, vorsichtig vermieden; Scipio
hatte dies nicht vermocht; er hatte den Italern seine Hilfe versprochen, hatte
die Einsetzung des Tuditanus veranlasst; ihn traf jetzt der ganze Hass des
Volkes, das ihn vorher so sehr geliebt hatte. Da durchdringt Rom die Kunde,
Scipio, der am Abend vorher noch gesund gewesen, sei todt auf seinem Lager
gefunden worden. Wer ihn getödtet, darüber stellen die Schrifisieller nur Ver¬
mutbungen auf: ja, sie nennen sogar die Cornelia, der Gracchen Mutter, und
Sempronia, der Cornelia Tochter, des Scipio Gattin. Und er, der grossie Mann
Roms, der so viel für die Machtstellung dieser Stadt gethan hatte, erhielt nicht
einmal ein öffentliches Leichenbegängnis.

Diese Verhältnisse, die bei Appian schlicht, aber auch so dargestellt sind,
dass ihre innere Wahrscheinlichkeit deutlich hervortritt, so dass wir ihnen fol¬
gen können, erwähnt Plutarch Iheils gar nicht, theils nur beiläufig: so die Er¬
mordung des Scipio, indem er C. Gr. 10 sagt, Fulvius, des (iaius Freund, sei
dieser That beschuldigt worden. Dass Plutarch nicht so wie Appian auf diese
Verhältnisse eingegangen ist, hat seinen Grund darin, dass sie nicht speziell in
den Rahmen seiner beiden Biographien gehören. Wir können ihm daher aus
seinem Schweigen keinen Vorwurf machen. — Doch schildert er uns das Ver¬
fahren der Seuatspanei gegen die Anhänger des Tiberius, den Ausgang des
Scipio Nasica: Dinge, die wir zum grössten Theil als richtig ansehen können,
da Valerius Maxinius IV, 7 sie fast genau so erzählt; doch sind sie ohne grosse
Bedeutung, und es ist daher nicht auffallend, wenn Appian sie übergeht.

Deutlicher noch, als bei dem bisher erörterten, wird bei der Befrachtung
der politischen Thäügkeit des üaius Gracchus das Verhältnis des Appian und
Plutarch hervorl reten.

Zunächst schildert Plufarch die früheste Jugend des Gaius; er wird zum
Quäslor erwählt und geht nach der Bestimmung des Looses mit dem Consul
Orestes nach Sardinien. Da er in Ruhe zu leben wünscht, ist er damit zufrieden,
bis ihm im Traume') sein Bruder Tiberius erscheint und ihn auffordert, sich der
politischen Thätigkeit zuzuwenden (cap. 1). In Sardinien zeigi Gaius, dass sein
Name bei dem Volke einen ebenso guien Klang hat, wie einst der seines Bruders
bei den Numantinern gehabt halle; aliein er wird dadurch der Senatspartei um
so verdächtiger. Diese sucht ihn in Sardinien festzuhalten ; aber er vernichtet
ihre Pläne, indem er eigentnächiig nach Rom reist. Dort wird er belangt, weiss
sich aber vollständig zu rechtfertigen 2) (cap. 2). Gaius, darin stimmen Plutarch

') ci, auch Cic. de divin. I, 26, 56.
pag. 85.

*) cf. Heinrich a. a. 0. pag. 26. Madvig opuse.
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«lid Appiaii (I, 21) iiberein, hielt sich anfangs fern ton politischer Thätigkeit;
doch zAvang ihn der Senat durch mannigfache Verfolgungen dazu, sich um das
Tribunat zu bewerben: er wird gewählt, nach Appiaii ist er nsoiçccvéoTccza
ttïqs&ski nach Plutarch aber erzwingen die Vornehmen, dass er erst als vierter
aus der Wahl hervorgehl. Es ist dies eine kleine Verschiedenheit; allein
Appians Angabe braucht darum nicht falsch zu sein, selbst wenn die Plutarchs
richtig ist: trolz der eifrigsten Bemühungen und Anstrengungen der Vornehmen
wird er doch gewählt; und sofort nach der Wahl ist er unter seinen Collegen
der erste (Plut.), greift sofort den Senat mit voller Entschiedenheit an ')•

Gleich in den ersten Worten des 4. Capitels aber bringt Plutarch zwei
Gesetze des Gains, von denen Appian schweigt. — Da Appian und Plutarch in
der Darstellung der beiden Tribunate des Gaius so auffallend von einander ab¬
weichen, so wird es am einfachsten sein, wenn ich zunächst die gesetzgeberische
Wirksamkeit des Gaius hier zusammenfasse und zu erweisen suche, welche
Gesetze in das erste, welche in das zweite Tribunat gehören.

Plul. C. 4, 1 sagt: ovo vofiovç sïuécpsqsj xov [íév, sï tivoç aq%oviog
acp>r¡QÍ¡TO TijV âo%i[V 6 ôrj^oÇj ovx s&vxa xovim ôsvrsqccg uq%r¡g
fisrovaiuv s ï vai ' rôv d«, sï xig aq%a>v axqiiov sxxsx?¡qv%oi, tcoXí-
vr¡v, xa%' cevrov ôiôovra xq'iGiv rw or¡fim. Jenes erste Gesetz zieht
Gaius selbst zurück, wie Plutarch sagt, (ptjaag %<% pyrol KoqvqMcx O€i¡&eíor¡
%aQÍL,eG&ai, tóv "OxTdßtov. Wir können es also übergehen.

Das andere aber scheint durchgegangen zu sein; denn C. Popillius Laenas,
gegen den es speciell gerichtet ist, ovx vnoarag tr¡v xqíaiv stpvysv s^'IraXíag.
cf. Veil. Pat. II, 7. Welches Gesetz ist nun gemeint ? Finden sich auch sonst
Spuren davon? Cic. -) pro Rabirio perduell. reo 4, 12 sagt: C. Gracchus legem
tulit, ne de capile, civium Romanoruininiussu veslro iudicaretur etc. Auch sonst
(in Verr. V, 63, 163. in Catil. IV. 5, 10) erwähnt er diese lex Sempronia, die
auch von den Scholiasten erwähnt wird. Aus diesen Stellen geht hervor, dass
C. Gracchus das Aussprechen der Todesstrafe gegen einen römischen Bürger an
eine Bestimmung geknüpft bat. Sodann erwähnt Cic. pro Clueut. 55, 151 ein
Gesetz: ne quis iudicio circumveniretur, C. Gracchus tulit. cf. ebend. 56, 154.
Gell. X, 3, 13. Diese beiden Ueberlieferungen gehören wol zusammen, wie
Kitzsch annimmt. — Hier hat Appian etwas verschwiegen; denn die zahlreichen
Stellen aus Cicero zeigen ganz deutlich, dass Gaius ein solches Gesetz ein- und
durchgebracht hat, da namentlich auch Sali. Cat. 51, 22 und 40 auf ein solches
Gesetz, welches die lex Porcia erneuerte, hinweist. Die übrigen Schriftsteller
erwähnen die lex nicht. Wie kommt es nun, dass Appian das Gesetz
nicht erwähnt? Vielleicht weil es nur von nebensächlicher Bedeutung ist im

') cf. namentlich die Worte des Gaius bei Plut. C. Gr. 3, 3.
p.'tg-. 264. 267.

l ) cf. Orell. Onom. Tüll.
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Vergleich zu den übrigen; vielleicht auch weil es nur die Erneuerung eines
älteren Gesetzes ist. Oder schweigt er auch hier zur Unzeit x ) ?

Plut. C. 5 sagt sodann : xwv as vófiwv ovç sio~s(psQs xm er¡(Ut> %aoit,ôy,EVOç
xal xaxaXvcov xr¡V (SvyxXtjxoVj ó ¡juev r¡v xXr¡qov%i,xo<; avavsfiwv xoîç
névi¡ai xi¡v âijfioaiaVj o as axqaxKaxixoç sö-O-rjxd re xsXsixav
6<t¡i¡bOCSíq %OQi¡Y£tG&ai xal (JbTjasv sïç xovxo xr¡c fiiCd-ocfOQaç
àipaïQSÎG&ai xûv GxQaxsvo[isva>VjXalv siaxsoov èxcav snxaxaiâ sxu
fiij xaxaXsyeG-d-ai GxoaxK¿%i¡v ' ó âè öv [i,fjba%ixôç laoxprj(povç
TtOKÔV XOÏÇ TToXixaiÇ X O V Ç *IxaX t (¿taç } à âè (SlXlXOÇ, SrtSVCùVÎÇoûV
roïç Tcévi¡<Si xi\v àyoçâv, ô as âixadxixoç, m xô nXsXCxov ânsxoips xqc
x&v avyxXt¡nxwt> âvva[xsu)ç x. t. X. Sodann cap. 6 syçaxps âè xal nôXsiç
¿notxiâaç sxTtê¡insû-d-ai xal xàç oâovç noieïtid-at xal xaxaöxsva-
Çead-ai (SixoßoXia. Alle diese Gesetze setzt Plutarch in das erste Tribunat
des Gaius.

Der vôfioç fftrtxoç wird von allen Schriftstellern in das erste Tribunat
verlegt ; cf. App I, 21 xal ntqi(favé(Sxaxa alosS-slç svâ-vç snsßovXsvs xjj ßovXf[,
(Uixrjqtßiov s[jpr¡vov ÓQÍaag sxatixm xoùv âtjfioaxdOv ânô x&v xoiváv %Qr¡¡jiúxúov,
ov nqóvsQOV sïw&àç âiaâiâoad-ai. xal ó (ièt> dÇsœç ovxœç èvl noXixsv^axi xov
ôrinov vmjydysxo. Liv. epit. 60 C. Gracchus. Tiberii frater, perniciosas aliquot
leges tulit, inter quas frumentariani 2).

Livius und Appian stellen dies Gesetz also an die Spitze der Gesetzgebung
des Gaius. Und auch abgesehen von diesen zwei so gewichtigen Zeugen hat
dies eine innere Wahrscheinlichkeit. Gaius rausste durch das schreckliche
Schicksal seines Bruders die Ueberzeugung gewonnen haben, dass er nie holTen
könnte, seine Pläne durchzuführen,wenn er nicht die plebs urbana vollständig
auf seiner Seite habe; dass sie an sich zu fesseln, seine erste Aufgabe sein
müsse. Und durch nichts konnte dies besser geschehen, als durch eine lex
frumentaria, wie die des C. Gracchus war. So werden wir wol dies Gesetz mit
Livius und Appian an die Spitze stellen dürfen. Veil. Pat. II, 6 beschliesst die
Reihe der Gracchischen Gesetze mit diesem. Auch das ist für die aufgestellte
Behauptung beweisend, da wir im weiteren Verlauf sehen werden, dass er die
Gesetze in umgekehrter Reihenfolge giebt.

Es folgt bei Plutarch der vófiog aixauxixog; ebenso auch bei Appian;
nur mit dem Unterschiede,dass dieser das Gesetz in das zweite, jener in das
erste Tribunat setzt; Livius nennt es erst an der dritten Stelle, nachdem er an
zweiter eine lex agraria, quam et frater tulerat, eingeschoben hat; auch er setzt
die lex iudiciaria in das erste Tribunat. Aber nicht bloss diese Verschiedenheit
tritt in diesen drei Ueberlieferungen hervor, sondern auch noch gewichtige an-

») ef. Droysen, Geschichte de» Hellenismus I, 687, ») cf. Cic. pro Sest. 48, 103. de
off. 11. 21, 72. Brut. 62, 222. Schol. Bob. pro Sest. pag. 300 u. 303 ed. OreU.
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(1ère, das Gesetz selbst betreffende. Plut. C. 5,1 sagt: ó âè àixadxixôz, & to
nkeltíTOV ânéxoips rîjç twv GvyxXrjuxâv ôwa^stoç. ¡lóvoi yào èxoivov tùç âixaç
«aï âià tovto (poßsQoi râ ts aijfim «aï toïç Initsvdiv rfiav ' ó âè TQiaxodi-
ovç twv ïtctcscov TTQOGxarêXs^sv avroïç ov<5i TQiaxoGioiq , xaï
ràç xqîgsiç xoivàç rwv è'ÇaxoGioùv snoír¡(Ss. Ganz anders finden wir
die Sache bei App. I, 22 dargestellt: tu âixaGiyota àâo^ovvxa ènï âcogo-
âoxiaiç, eç tovç ïnjtéaç âno tcùv ßovXsvroOv fisréífecs xaï ó otjfioc tov vó^iov
¿xvQOV ' xaï (isTr¡vé%d-r¡ <¿as êç tovç innéaç àno tîjç ßovXfjc rà
óuxatíTiJQia. cl". Diodor. 34, 48.

Danach verlieren die Senatoren die Gerichtsbarkeit gänzlich; sie geht auf
die Ritter über, die aber bald ebenso schlimm sind, als vorher die Senatoren
waren, wie Appian im weiteren Verlaufe des Capiiels erzählt.

Bei Liv. epit. 60 lesen wir: tertiam (sei. legem tulit), qua equestrem
ordinem, tunc cum senatu consentientem, corrumperet, ut 'sexcenti ex equitibus
in curiam sublegerentur, et quia illis lemporibus trecenü tanlum senatores erant,
sexcenti équités trecentis senatoribus admiscerenlur, id es!, ut équester ordo
bis tantum virium in senatu haberet. Auf diese Notiz muss ich unten noch zu
sprechen kommen und lasse sie daher einstweilen unberücksichtigt.

Veil. Paterc. II, 6 stimmt mit Appian, indem er sagt: iudicia a senatu
transferebat ad équités. — Ausserdemkommen noch folgende Stellen in Betracht:
Veil. Pat. II, 32, 3 Per idem tempus Cotta iudicandi munus, quod C. Gracchus
ereptum senalui ad équités, Sulla ab illis ad senatum transtulerant, aequaliter
inter utrumque ordinem partitus est. Tac. Ann. XII, 60 cum Semproniis roga-
tionibus équester ordo in possessione iudiciorum locaretur. Flor. II, 1 (III, 13)
ed. Halm, a senatu in equitem translata iudiciorum potestas vectigalia — sub-
primebat. II, 5 (III, 17, 3) iudiciaria lege Gracchi diviserant populum Romanum
etc. Auch Cic. in Verr. I, 13, 38 und Pseudo—Ascon. in Verr. pag. 145
stimmen mit den Angaben Appians vollständig überein.

Zweierlei also ist zu betrachten: 1. die Frage, wann C. Gracchus dies
Gesetz durchgebracht hat; und 2., wie das Gesetz beschaffen war.

Beide Fragen scheint mir eine Hypothese Mommsens, welche Sintenis zu
der betreffenden Stelle Plntarchs anführt, in der ansprechendsten Weise zu
lösen, dass die von Plutarch erwähnte lex dem ersten Tribunate des Gaius an¬
gehöre, die gänzliche Ausschliessung des Senates, wie wir sie bei Appian finden,
dagegen im zweiten Tribunate durchgesetzt worden sei. Diese Annahme hat
grosse Wahrscheinlichkeit. «

Cicero, Velleius Paterculus, Tacitus, Florus, Diodor, stimmen mit Appian
überein; sie bieten uns sehr bestimmte Nachrichten über das Gesetz. Es ist
also gar nicht zu zweifeln, dass wir ihren Angaben zu folgen haben, da sie alle
vereint zunächst dem einen Plutarch gegenüberstehen. So wie Appian also das
Gesetz überliefert, ist es fast fünfzig Jahre hindurch in Giltigkeit gewesen.
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Ueber Livius und Plutarch sodann hat Heinrich a. a. 0. pag. 33 folgende Ver-
înuthung: C. Gracchus habe zunächst, um seinen Plan, die Macht des Senates
zu brechen, allmählich durchzuführen, beantragt, dass zu den 300 Senatoren
600 Ritter in die Curie aufgenommen würden. Dieser Vorschlag aber sei von
der Senatspartei zurückgewiesen worden. Dann habe Gaius das bei Plutarch
überlieferte Gesetz beantragt; aber auch dies sei nicht angenommen worden.
So weit sei Gaius während seines ersten Tribunals gegangen; dann erst habe
er sich während des zweiten Tribunats zu weiteren Schritten gezwungen gesehen.
Allein dieser Vermulhung kann ich nur theilweise beistimmen, nämlich nur in
so weit sie das von Plutarch erwähnte Gesetz betrifft. Andererseits aber bin
ich der Ansicht, dass Gaius sicher zu der früheren Form seines Gesetzes
zurückgekehrt sein und das bei Livius erwähnte Gesetz wieder in Vorschlag
gebracht haben würde, wenn er es bereits einmal vorgeschlagen hatte. Ich bin
der Ansicht — und ich habe in diesem Punkte auch Mommsen 1) für mich —,
dass das bei Livius überlieferte Gesetz in eine spätere Zeit gehört und niemals
zur Verhandlung gelangte. Die Worte der epitome sind offenbar hervorgegangen
aus einer sehr ausführlichen Darstellung der Bestrebungen des Gracchus, insofern
sie den Rittersland betrafen.

So viel aber steht fest: bei Appian findet sich das Gesetz, welches in Kraft
trat, wie dies die übereinstimmende Ueberlieferung der verschiedensten Schrift¬
steller zeigt. Das Gesetz, welches Plutarch anführt, wird nirgends sonst er¬
wähnt und ist mit Mommsen als ein Gesetz anzusehen, das Gaius zunächst in
Aussicht nahm, dann aber, durch den Widerstand der Vornehmen gereizt, fallen
Hess, wesshalb es von Appian nicht überliefert wird. Die Nachricht bei Livius
endlich hat mit der lex iudiciaria des C. Gracchus gar nichts zu thun.

Bevor wir nun zur Betrachtung der weiteren Gesetze übergehen, wird es
uöthig sein, einen Rückblick auf das zu werfen, was wir bis jetzt gefunden
haben. Appian hat sich in fast allen Punkten, die wir controliren können, als
ein Gewährsmann gezeigt, dem wir folgen müssen, da sich seine Nachrichten
durchgehend in Uebereinslinimung mit der sonstigen Ueberlieferung befinden.
Plutarch dagegen hat, was die lex iudiciaria betrifft, offenbar schlecht unter¬
richtete Quellen oder doch, Avenn er gute Quellen vor sich halte, sie sehr
schlecht und leichtfertig benutzt, denn kein alter Schriftsteller stimmt ihm
bei. — Ferner haben wir gesehen, dass es der Wahrscheinlichkeit viel besser
entspricht, wenn wir uns die lex frumentaria an der SpiUe der Gesetze des
C. Gracchus denken; ebenso wird es seinem woldurchdachten Plan am besten
entsprechen, wenn wir die lex iudiciaria an die zweite Stelle setzen, da durch
diese beiden Gesetze das ganze römische Volk mit Ausnahme des Senates für
die weiteren Pläne gewonnen war.

') cf. Mommsen, Rom. Gesch. II s , in.
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Alle diese Punkte sind von solcher Wichtigkeit, dass ich glaube, es bedarf
keines weiteren Beweises dafür, dass Appian unser Gewährsmann sein rauss,
wenigstens sicher in so weit, als er Kachrichten überliefert. Wo er schweigt,
da bedarf es eben einer neuen Untersuchung')•

Wir folgen also im weiteren Verlaufe unserer Untersuchung der Reihenfolge
der Gesetze, die wir bei Appian finden, und nehmen diese als die richtige an.
Nachdem C. Gracchus mit dem Beginne seines zweiten Tribunats auch noch die
Ritter für sich gewonnen hatte, ist sein ganzes Streben zunächst darauf ge¬
richtet, in Italien Ordnung zu schaffen und das Land und damit auch den Wohl¬
stand der BeAvohner zu heben.

Es folgt der vôfioç ôâonouxôçj von Appian und Plutarch erwähnt.
Das Gesetz hat zwar keine politische, wol aber commerciell eine sehr grosse
Wichtigkeit. Nach der recht wahrscheinlichen Vermulhung von Ritzsch a. a.
0. pag. 452 erwähnt auch Veil. Pat. II, 6 das Gesetz als lex de novis portoriis:
„Allerdings konnte dies in derselben Rogation beantragt sein, neue Strassen und
daher neue Zölle. Das Volk hob die Wege hervor, die den Verkehr erleichterten
und ihm Arbeit gaben, die Kobilität klagte nur über die Steuer."

Darauf nennt Appian den vo/jloç ànoutixoç, der auch von Plutarch,
Livius, Vellejus Paierculus angeführt wird. Es war das eine Jlassregel, die
nothwendig war, wenn Gaius das arme Volk emporbringen wollte. An diesem
Gesetze ist nicht zu zweifeln, wenn auch die Verschiedenheit in den einzelnen
Ueberlieferungen zeigt, dass man das Gesetz nicht genau kannte.

So weit beziehen sich die Gesetze, welche Appian anführt — einige andere
von Appian nicht erwähnte Gesetze, die sonst noch genannt werden, muss ich
einstweilen bei Seite lassen —, auf die neue Staatsverfassung 2), welche Gaius
entworfen hatte. Nun wendet er sich zu einem anderen schwierigen Werke,

') Nilzsch a. a. 0. pag. 450 kommt von einem anderen Punkte aus auf dieselbe An¬
nahme. Es ist uns in dem Srhol. Bob. pag. 365 ed. Orell. eine Stelle aus einer Rede des
Gaius de legibus promulgatis erhalten: „Wenn ich zu euch redete und von euch begehrte,
da ich von edler Herkunft hin und meinen Bruder um euretwillen eingebüsst habe und nun
niemand weiter übrig ist von des Publius Africanus und des Tiberius Gracchus Nachkommen,
als nur ich und ein Knabe, mich für jetzt feiern zu lassen, damit nicht unser Stamm mit
der Wurzel ausgerottet werde und ein Sprössling dieses Geschlechts übrig bleibe: so möchte
wol solches mir von euch bereitwillig zugestanden worden sein." (Jlommscn.) Nilzsch
schliesst, dass Gaius diese Worte nur dann gesprochen haben könne, wenn er vom Volke
zu neuer Tbäligkeit genöthigt war und noch eine grosse Menge Neuerungen vor sich hatte.
Dies stimme nun mit dem zv\ eilen Tribunat, zu dem er ohne Bewerbung vom Volke ge¬
wählt wurde. Es finden sich aus dieser Rede noch weitere Stellen bei Gell. IX, 14, 16—
18. X, 3, 3—5, welche uns zeigen, dass in ihr die Stellung der Latiner und Bundesgenossen
zur Sprache kam, wie ja auch der Titel zeigt, dass in ihr ein ganzer Complex von Gesetzen
behandelt wurde. Damit stimmt nun Appian allein überein in so weit, als er die Haupt¬
masse der Gesetze in das zweite Tribunat verlegt. 2) cf. Mommsen R. G. II s 107.
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zur Regelung der Frage hinsichtlich der italischen Bundesgenossen. Dass Gaius
solche Gesetze beabsichtigte, geht deutlich aus den oben aus Gellius angeführten
Stellen der Rede de legibus a se proniulgatis hervor *). Und wie wichtig ein
solches Gesetz für einen Führer der demokratischen Partei war, schildert Mommsen
R. G. II s, 121 sehr gut und zutreffend: „Die Führer der demokratischen Partei
wünschen natürlich die möglichsteAusdehnungdes römischen Bürgerrechts, nicht
bloss um die von den Latineru oecupirten Domänen zur Vertheilung bringen zu
können, sondern vor allem um mit der ungeheuren Masse der Neubürger ihre
Cüentel zu verstärken, um die Comitialmaschinedurch immer weitere Ausdehnung
der berechtigten Wählerschaft immer vollständiger in ihre Gewalt zu bringen,
überhaupt um einen Unterschied zu beseitigen, der mit dem Sturz der republi¬
kanischen Verfassung ohnehin jede ernstliche Bedeutung verlor. Allein hier
stiessen sie auf Widerstand bei ihrer eigenen Partei und vornehmlich bei der¬
jenigen Bande, die sonst bereitwillig zu allem was sie verstand und nicht
verstand ihr souveränes Ja gab; aus dem einfachen Grunde, dass diesen Leuten
das römische Bürgerrecht so zu sagen wie eine Actie erschien, die ihnen Anspruch
gab auf allerlei sehr handgreifliche directe und indirecte Gewinnanteile, sie also
ganz und gar keine Lust hatten, die Zahl der Actionäre zu vermehren." Die
Worte App. I, 23 geben uns das Gesetz in deutlicher und klarer Fassung:
xcà tovç Aaxivovg snl návxa sxáXsi xà ' PcajjbaíooVj cog ovx €vttqs7X(Sçßvyysvsöt,
rijc'ßovXiic àvxiGxr\vai ovvcc[isi>i¡c'x&v as sxsqoùv GV(i¡iáxtuV oîç ovx s%<r¡v iprjtpov
sv xccïç 'Pcù^aioûV %siQOXOVÍcuc(pêoeiv, êâiâov (fsqsiv âno xovâs.

Dies Gesetz ist ebenso von den übrigen Schriftstellern überliefert. Plularchs
Worte habe ich bereits oben angeführt. Veil. Pat. II, 6 sagt: dabat civilatem
Omnibus Italicis, exfendebat earn paene usque Alpes. Cic. Brut. 26, 99 führt eine
Rede des Consul Fannius gegen dies Gesetz an: quorum Gai filius, qui consul
cum Domitio fuit, unam orationem de soeiis et nomine Latino contra Gracchum
reliquat sane et bonam et nobilem. Daraus können wir ersehen, dass auch hier
Appian das Richtige überliefert hat.

Damit schliesst Appians Bericht über die gesetzgeberische Thätigkeit des
Gaius.

Bei Plut. C. Gr. 5 finden wir nun noch einen vápoc oxqaxMarixoc
angeführt : o as (sel. vó(ioc) cíxqccxmoxíxOcetf&íjxá xs xsXsvwv dqpoaiq %OQr¡ysTo&cu
xcà [irjâtp sîç xovxo xijç ¡¿iGd-oapooac vcpaïQsïo&at xœv CxqaxsvoiievuiVj, xal
vsfáxsQov èxwv snxaxaiôsxa ¡ir¡ xaxaXsysöd-at,mQaxioóxrjv. Ausser bei Plutarch
findet sich nirgend eine Notiz über ein solches Gesetz im Alterthum; ja aus
Tac. Ann. I, 17 geht hervor, dass in der späteren Zeit ein solches Gesetz sicher
nicht mehr giltig war. Nach Plut. Ti. 16 hatte schon Tiberius Gracchus die
Absicht gehabt, auch in die militärischen Dinge Ordnung zu bringen. Mommsen

') cf. TVitzsch a. a- 0. pag. 406.
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R. G. II s, 109 nimmt dies Gesetz des Gains au; aber so viel ist klar und nimmt
auch Mommsenan, dass Plutarch das Gesetz nicht genau giebt 1). Appians
Schweigen muss uns ausserdem gegen die Angabe Plutarchs bedenklich machen.

Sodann wird eine lex agraria erwähnt, von der Appian und Plufarch nichts
■wissen. Liv. epil. 60 alteram legem agrariam, quam et frater tulerat. Veil.
Pat. II, 6 dividebat agros, vetabat quemquam civem plus quingentis iugeribus
habere, quod aliquando lege Licinia cautum erat. Auch Flor. II, 3 [III, 15], 2
ed. Halm hat dieselbe Ueberlieferung. Es war aber bloss die Absicht des Gaius,
das Gesetz des Bruders nicht in Vergessenheit gerathen zu lassen ; denn eines
neuen Gesetzes bedurfte es nicht, da das alte noch giltig war. Aber Gaius
kam wol nicht dazu, dies Gesetz zu erneuern, da der Tod ihn ereilte 2). Und
dass das Gesetz oder die Absicht des Gaius, das Gesetz des Bruders vollständig
durchzuführen, in die letzte Zeit seines Lebens gehört, wird noch wahrschein¬
licher, wenn die Annahme, welche Nitzsch vorbringt, richtig ist, dass Vellejus
die Gesetze des Gaius in umgekehrter Reihenfolge giebt. In der epitome des
Livius aber ist weder Vollständigkeit noch Klarheit, wie das schon mehrfach
im Verlaufe dieser Untersuchung hervorgetreten ist.

Es sind nun noch drei Gesetze rückständig, die von keinem der bisher
genannten Schriftsteller erwähnt werden.

Zunächst wende ich mich zu der lex de provincia Asia. Wir haben
oben gesehen, dass Plut. Ti. 14 dem Tiberius die Ordnung der asiatischen Ver¬
hältnisse zuschrieb. Allein Mommsen R. G. II 3, 113 hat, gestützt auf Fronto
ep. ad Verum II pag. 125 ed. S. A. Naber: Jam Cato Hispaniam recuperabat,
iam Gracchus locabat Asiam et Karlhaginem virilim dividebat, die Ordnung
dieser Provinz dem Gaius zugeschrieben. Auch Orelii, Onom. Tüll, weist das
betreffende Gesetz dem Gaius zu 3). Eine gewisse Bestätigung findet diese
Annahme durch Flor. II, 3 [III, 15], 2 ed. Halm: qui (C. Gracchus) cum pari
tumultu atque terrore — recentem Altali hereditatem in alimenta populo polli-
ceretur etc.

Pseudo—Sali, epist. ad Caes. II, 8. 1 ed. Jordan sagt: Sed magistratibus
creandis hand mihi quidem apsurde placet lex, quam C. Gracchus in tribunatu
promulgaverat. ut ex confusis quinqué classibus sorte centuriae
voc aren tur e. q. s. Dies Gesetz wird sonst nicht erwähnt, doch entspricht
es sehr gut den Absichten des Gaius, eine feste Majorität in den Comitien zu
erhalten. Nitzsch (a. a. 0. pag. 408), Mommsen (R. G. II 3, 107—8), Peter
(Gesch. Borns II 2, 31) halten es für ein Gracchisches Gesetz, und es liisst sich
dagegen Aveiter nichts sagen, als dass die Ueberlieferung zwar bestimmt ist,
sich aber nicht auf gewichtige Ouellen stützt.

') ef. Nitzsch a a. 0. pag. 231. «) cf. Cic. Catil. IV, 2, 4. ') cf. Gell. Xf, 10. Cic. in
Verr. IIJ, 1G¡ 12.
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I, 21. v. Gmxóg. ep. 60. lex frumentaria.

Eine lex de provinciis eonsularibus wird noch erwähnt von Cic. pro
Balbo 27, 61. ad fani. I, 7, 10. de prov. cons. 2, 3. Sali. Jug. 37, 3. 73, 7.
Die Ueberlieferung beruht also auf Zeugen, bei denen sich Kenntnis voraussetzen
lässt; aber zu finden, weshalb Appian die zuletzt genannten Gesetze nicht er¬
wähnt, ist wol nicht möglich.

Es wird noch nüthig sein, hier zusammenfassend ein Bild von dem zu geben,
was wir bei den verschiedenen Schriftstellern über die Gesetze des Gaius ge¬
funden haben.

1. Tribunat.
Plut. App. Liv.

c. 4. sí «ç KQxoov.
5. vó(i. xIt¡qov%móc

----- . V. (f-CQCtTMOTlXÓc.

—. v. GVfjfxaxixóc.
—. v. Ginxóc.
—. v. âixoeGnxoç.

6. v. ârtoixixoç.
—-. v. ôâonouxoç.

- lex agraria.
— tertia, qua equester

ordo etc.
2. Tribunat.

22. v. âixccorixoç.
23. v. àôonotixoç.
—. v. ànoixixôç.
•—. v. ¿iarivixoç.

Das Tribunat wird nicht bestimmt:
Yell. Pat. II, 6 lex de civit. omn. Italicis danda.

— de agris dividendis. cf. Floras.
— ne quis plus quing. iug. hab.
— de coloniis.
— de novis portoriis.
■— iudiciaria.
— frumentaria.

Cic. pro Balbo 27, 61 u. öfter: Sail. Jug. 27, 3. 73,7 de provinciis eonsularibus.
Fronto ep. ad Ver. II: lex de provincia Asia. cf. Flor.
Pseudo-Sail.ep. ad Caes. II, 8, 1: lex de quinqué classibus.

Nachdem ich nun versucht habe, Ordnung in die Ueberlieferung zu bringen,
soweit sie die gesetzgeberische Thäligkeit des C. Gracchus betrifft, und dabei
sich auf das bestimmtesteherausgestellt hat, dass Appian ein zuverlässiger
Gewährsmann ist, während Plutarch sich durchaus nicht bewährt hat, kehre ich

8, ¿enow. SÏÇ Tccq. — lex de coloniis.



25

zurück zur Betrachtung der weiteren Ueberlieferung über das Schicksal des
C. Gracchus.

Der Senat hatte im Kampfe mit Gaius unendlich viel verloren, ohne erfolg¬
reichen Widerstand leisten zu können: endlich findet er in des Gaius Gesetz
über die Colonien einen Punkt, wo er seine Hebel gegen den Tribunen mit
Erfolg ansetzen kann. Livius Drusus, ein anderer Tribun, muss im Auftrage des
Senates das Volk durch andere Colonien gewinnen. Gaius wird ausgesendet,
eine Colonie in Karthago zu gründen: diese Abwesenheit benutzt der Senat, um
ihn in der Gunst des Volkes vollständig zu stürzen; als Gaius aus Afrika
zurückkehrt, ist die Lage wesentlich geändert (App. I, 23—24. Plut. C.
8—11). Bei der Darstellung dieser Verhältnisse tritt zwischen beiden Ge¬
währsmännern nur ein bedeutender Unterschied hervor: bei Appian nämlich hat
der Senat schon vor der Abreise des Gaius die Macht desselben im wesentlichen
gebrochen und das Décret erlassen, dass diejenigen, die nicht stimmberechtigt
seien, aus der Stadt entfernt würden '). Dieselbe Verordnung findet sich bei
Plut. C. 12, nur dass er sie später setzt, nämlich in die Zeit nach der Rückkehr
des Gaius aus Afrika. Wichtig ist diese Differenz in der Zeit; allein hier ist
kein weiterer Beweis möglich: da wir Appian als die vorzüglichere Quelle er¬
kannt haben, müssen wir ihm auch in diesem Punkte folgen.

Die eigentliche Katastrophe ist wiederum bei Appian sehr abweichend von
Plutarch dargestellt; doch ist die Erzählung ebenso wie bei der Katastrophe des
Tiberius zwar verschieden, aber auch wieder zu vereinigen: die tumultuarischen
Auftritte verhinderten ein objectives Unheil.

Ich glaube nach der vorstehenden Untersuchung nicht zu irren, wenn ich
die Behauptung aufstelle, dass Appian in der Geschichte der Gracchischen
Unruhen der Gewährsmann sein muss, dem wir zu folgen haben. Plutarch
hat sich, obschon er allerdings mancherlei bietet, was für die Kenntnis der
Gracchen äusserst interessant, auch wichtig ist, trotzdem als einen Schriftsteller
erwiesen, der in historischer Beziehung von geringem Gewicht ist, so dass wir
ihn zwar als eine recht brauchbare Ergänzung der Appianschen Erzählung hier
und da benutzen können, ihn aber durchaus nicht als Grundlage und Quelle für
diesen Abschnitt der römischen Geschichte ansehen dürfen, dass wir vielmehr
überall seine Nachrichten, wo sie nicht anderweitig bestätigt werden, mit grosser
Vorsicht aufnehmen müssen. Dies Resultat wird sich noch deutlicher heraus¬
stellen und allgemeinere Gilligkeit erhalten, wenn wir uns ein Bild zu entwerfen
suchen von dem Wesen des Appian und Plutarch, so weit wir es nach ihren
Schriften vermögen.

') cf. App. I, 23 ij ßovXij rovg vTiáwvg exeXsvßs TCQoyQÚípcu [irjâsva rtav
ov (psQÓVTwv xpr¡(pov snioijfistv vrj tiqXh, ¡ir¡ds nQoonsXaCsivuno TsoGaoáxovict
GvaoícoVj nuQÙ tí¡v ècoiiévTjV nsoi twvôs twv vó¡.í,cúV %siqoiovíccv.

7
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in. Haben Plutarch und Appian die Dinge, die sie nicht selbst
erlebten, gefärbt, und wie haben sie es gethan?

Bei der Benutzung Plutarchs YOrsichtig zu sein, mahnen die gewichtigsten
Gründe. Zunächst müssen wir bedenken, dass Plutarch ein Grieche war, der
in der zweiten Hälfte des ersten und ira Anfang des zweiten Jahrhunderts
unserer Zeitrechnung lebte und erst in späteren Jahren seines Lebens dazu kam,
die lateinische Sprache zu erlernen, so dass er selbst Deraosth. 2 u. 3 ') bekennen
muss, er besitze keine so genaue Kenntnis der lateinischen Sprache, dass er
über Cicero als Redner im Vergleich zu Demosthenes urtheilen könne; ferner
ist ihm auch oft genug nachgewiesen, dass sich zahlreiche Irrthümer bei ihm
finden, die in dieser nur mittelmässigen Kenntnis der lateinischen Sprache ihren
Ursprung haben 2). Doch dürfen wir nicht mit den früheren wie Heeren 3) an¬
nehmen, dass Plutarch nicht vermocht habe, einen lateinischen Schriftsteller zu
lesen; denn dem widerspricht, dass er so unendlich viel aus lateinischen
Schriftstellern anfuhrt. Freilich war er in der römischen Litteratur, namentlich
den Dichtern, bei weitem nicht so bewandert, als in der griechischen, wie z. B.
daraus hervorgeht, dass er von allen römischen Dichtern nur den Horaz und
auch diesen nur einmal citirt 4). Dieser Mangel findet aber darin seine Entschul¬
digung, dass Plutarch in Chäronea, einem kleinen Orte Böotiens, lebte, wo er
wohl zahlreiche griechische, aber sicher nur wenige lateinische Schriftsteller zur
Hand haben konnte.

Ein anderer, weit wichtigerer Punkt ist der, dass er für die Eigenart und
Entwicklung des römischen Volkes kein genügendes Verständnis besass. Doch
werden wir uns darüber nicht allzusehr wundern, wenn wir bedenken, wie
verschieden der Charakter der Bümer von dem der Griechen ist. Die Slaats-
einricht ungen der Römer sodann, namentlich der früheren Zeit genau kennen zu
lernen, hatte er bei seinem vorübergehenden Aufenthalte 5) zu Rom keine Ge¬
legenheit gehabt, noch dazu da er in einer Zeit lebte, wo schon viele
Einrichtungen echt römischer Art- geschwunden waren 6).

Zu diesen Mängeln kommen sodann noch andere, die in ihm selbst ihren
Ursprung haben und bei der Beurtheilung seiner Glaubwürdigkeit in historischen
Dingen weit mehr ins Gewicht fallen. Wir küunen hier überall von Stellen

') cf. Plut. Cat. mai. ?. Klapp a. a. 0. pag. 3. Peter Quellen pag. 6t Anm. C. A. A.
Schmidt, de fontibus Plut, in vitis Romuli etNumae. Hal. 1863 pag 2—4. 5) cf. Yolkmann,
Leben, Schrifien, Philosophie d. PI. v. Chr. Berlin 18B9. 1, 3ö f. Thilo, de Varrone Plut,
quaest. Rom. auctore praecipuo. Bonnae 18ô3 pag. 2. A. p. 20 u. 21. Peler Qu. pag. 19. 51. 52.
s ) de fontibus et auctorilale vitarum parallelarum Plutarchi commentationes IV. Cott. 1820.
1. pag. 99. l ) Luc. 39 cf. Peter Qu. pag. 4. *) cf. Plut, de amor, fralr. 4. •) ci. Ti 16, 2.
Mommsen, R. Forsch. 1, 221 in Bezug auf Numa 2 u. 7. cf. auch Plut. Rom. 27 u. «.
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ausgehen, an denen sich Plutarch selbst über seine Biographien und ihr WeseH
ausspricht.

Plut. Alex. I ôià tó nXr¡d-oc rcav imoxeinévmv nqáCeav ovdiv äXXo
nqoscovfisv i} naqaivr¡GÓited-a tovç àvayiyvmcxovxaç, eàv [ii¡ nafta ¡ii¡d¿
xaO-' ixaöxov ¿ÇsiqyaGfiévoK ti tow nsqtfor¡T<avânayyéXXwjjbsv,âXXà stuts-
¡ivovtsç va nXñCxu, fir¡ cvxoqavxtïv. Ovxe yàq ÏCxoqiaç yqatpopeVj àXXà
ßiove, o¡)ts recîç emcfaveoTávaic nqá^sGi, návxmc svetíxi ói¡Xooot,c âqsTÎjç i¡
xaxiaç, àXXà nqâyfia ßqa%i> noXXáxic xai qíjfia xai natâià xrtç
ë(iq>axstv qd-ovç s7Toíf¡(ís fiäXXou r¡ [iá%ai ¡j,vqi,ÓPsxqoi xai naqaTá^stc aï
/jbsyiötai xai noXioqxïai nóXswv. "ÎÎGtcsq ovv oí Ça>yqa(f>oi, xàç oiioióxr¡xac
ano roi) TTQOGwnov xai rdov rceoi tí¡v bipiv eïdwv, oïç èfMpaiverat, to y&oç,
avaXa(ißavovöiv, èXayiGxa t<Zv Xoiritav ¡jbtqöÖv (fqovTÎt,ovxsç, ovraç r¡¡iii>
êoréov tïç ta tîjç xpv%r¡c Ginifïa fiâXXov èvôvecd-at xai ôià xovrmv
eldoTtoieïv %ov èxâoTOV ßioVj eàGavrsç éréqoiç ta peyéd-y xai
rovç âyâivaç 1). Plutarch verstand es also nicht, mit dem Bilde eines grossen
und bedeutenden Mannes uns zugleich ein Bild seiner Zeit zu geben. Droysen,
Hellenismus I, 676 sagt daher mit Becht: „So ist bei Plutarch die Hauptsache
seine Auffassung des Charakters; aber jemehr einer derselben geschichtlich und
in der Bewegung der Zeit ist, desto beschränkter ist Plularchs Ansicht und
Darstellung; er vergisst es, dass grosse Männer in ihren grossen Thaten
characterisirt sind, und dass freilich das Kleine auch noch interessirt, aber nicht
den Maasstab für den Beruf und die That eines grossen geschichtlichen Lebens
abgeben kann. Der moralistische Standpunkt der plularchischen Betrachtungs¬
weise zeigt sich überall in seiner Beschränktheit, und indem seine Auffassung
gerade des geschichtlichen Elements entbehrt, darf sie nie als die maasgebende
gelten." Ebenso bemerkt Sauppe, die Quellen Plularchs für das Leben des
Perikles. (iölt. 1867. pag. 5 exlr. : „Plularch will immer die Wahrheit berichten,
aber zum Verständnis wahrhaft grosser Charakter dringt er nicht durch, sondern
verliert sich in Kieinmalerei und findet nicht selten in gewöhnlichen Klatsch¬
geschichten besonders characterislische Züge für das Bild, welches er geben will."

Aehnlich wie im Alex, spricht sich Plut. Cim 2 aus, wo er jedoch noch
einen weiteren Punkt hinzufügt: {¡iisïç ô', si xai noXXalç ¿¡Xixíaic Xsinó^isd-a,
Tr¡v (iiv %áqiv oiofis&a diaxeíveip xai nqoç ijfiaç tovç vvv bvxaç, síxóxa él
noXv xaXXíova vo[jî£ovtsç «¡Vat rijç ró o(io¡j,a xai tó nqófíbonov ano(ii¡jioV[iéi>i¡c
tí¡v to r¡í)-oc xai tóv xqanov efixfavítovoav, ai>aXi¡ipó{ii¿)-a tÎ[ yqacff¡ twv
TcaqaXXrjXavßioov tùç nqa^eiç tov àvôqôç, TaXtjO-rj disÇiovieç. ^Aqxtï yàq r¡ Tr\ç
¡Jtvijflrfc %àqiç ' âXijd-ovç ôl fjbaçvvqiaçovo' äv avxoç sxsïPoç fêiaMfs fiiaO-àf
Xaßttv tpfvdij xai 7tenXacï[.iévî]i> VTvig aviov èir\yr\GiV. "iîcnsq yàq tovç xà xuXà
xai noXXr¡v eyovxa yâqiv sïârj Çu>yqa(fovvxaç} «V nqoGfi r» ¡iixqov avTOtç

') cf. Hut. Cat min. 24. 37. Cat. mai. 7.
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ôvG%s çÉç^u^iov^su (i>r¡%e naqaXmsXv rovto xsXêan; (itfts ê^axQi"
ßovv • tó pikv yào aiß%QaVj xo ô' àvopoiav naqt%£xai, xr¡v bxpiv ' ovxwç,
stcsï yaXenóv ecrWj ¡lâXXov ô' ïGcoç ân^%avov', apsfi^ xaï xaü-aqóv âvdooç
smôsï^ai ßiov, èp xoïç xaXoïç âvanXijQcaxéov oiçnsQ opoioxqxa xi\V
áXr¡-&-siav. Tàç ô' ex na&ovç xivoç tf noXixix^ç aváyxr¡c ImxQeypvGuc, talc
TToa%£Giv ¿[laoxiaç xaï xîjoaç êXXe í[¿[iaxa [läXXov aoexr¡c tivoç tf
xaxiaç TiovrjQSViiatu v o pit, o vxaç oil âet návv noo&ifiwç evanodr¡iiaíveiv
tf¡ \dxoqia xal nsQixxmç, ¿XX' (aöneo aïdov[iévovç vttíq xîjç âv&Q(ù-
tcîvijç <pvG£wç, eï xaXov ovâtp eîXwQivèç ovâ' avafKfiaß^xtjxov e?ç âçex^u
îjd-oç yeyovoç an oó id wo iv '). Er hält es also für seine Pflicht, Schwächen und
Fehler nur mit Widersireben aufzuzeichnen. Damit verslüsst er nun sehr stark
gegen die hislorische Wahrheit; denn diese sucht nicht zu beschönigen, sucht
nicht ideale Menschen, wie sie vielleicht hätten sein können und sollen, uns
vorzuführen, sondern ein getreues, wahres Bild der Wirklichkeit zu geben.

Dies ist ein Moment, welches in der Beurtheilung Plutarchs schwer wiegt;
es wiegt bei ihm die moralistische Tendenz allzusehr vor; ihm sind an seinen
Helden besonders die Dinge wichtig, in denen sich ihre Seele spiegelt.

Plutarch hat allerdings für alles geschichtliche Interesse, aber kein histo¬
risches, sondern ein philosophisches. Er beschäftigt sich mit der Geschichte,
um in sie wie in einen Spiegel zu schauen und sein Leben den Tugenden der
hervorragenden Männer ähnlich zu machen: eine solche Beschäftigung mit der
Geschichte ist seiner Ansicht nach das wirksamste Mittel zur Verbesserung
der Sitten 2).

Diese Tendenzen sehen wir in den meisten Biographien vorherrschen; so
auch in den beiden, welche uns zunächst angehen. Wir brauchen nur einen
Blick auf die Schilderungen zu werfen, welche Plutarch von den Katastrophen
des Tiberius sowohl als des Gaius giebt, um die Wahrheit zu erkennen. Beide
sucht er im besten Lichte darzustellen, beide sucht er zu entschuldigen, von
dem Vorwurfe, als ob sie zuerst Gewalt angewendet, zu reinigen. Um aber
seine Helden möglichst hell und leuchtend als Beispiel und Muster hervortreten
zu lassen, bedarf er auch der Schatten; und wie er diese zu schaffen versteht,
glaube ich oben an dem Beispiele des Tribunen Oclavius hinlänglich gezeigt zu
haben.

Nach dieser Seite ist also Plutarch eine sehr bedenkliche Quelle für unsere
Kenntnis der Wahrheit ; denn er ist nur in so weit wahr, als die Ueberlieferung
seiner Tendenz entspricht; wo dies nicht mehr der Fall ist, da hört seine
Wahrheit und Unparteilichkeit auf. Dem entsprechend ist auch Plutarchs Ansicht
über die geschichtliche Wahrheit, die er selbst Pericl. 13, 7 ausspricht:

•) cf. Pl.Demetr 1. 3) cf Plut. Aera. Pauli, mçneo êv soónxQm xf¡ Itfxogia nsiQmpsvov
álMoGyéntoc xoöpeXv xal a(fo¡iotovv noóg tàç exeívoav aoexàç toy ßiov.
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s'oixs návxt¡ %aXsnov éïvai xal avoS-qoaxov ïoxooia xâXijd-éç, brav
ol (itv vGxsqov ysyovôteç xov %qôvov ïytauiv èniTtooti&ovvTaxfj yvwdsi, xmv
TCQayiiúrbav, 7¡ âè xmv tcqu^scùvxal xwv ßiwv r¡Xixi,u)ncÏotoqîu xà fièv (f-9-ó-
voiç, xal dvofjjSVfiaiÇj xà âè %aQi^op,évr¡xal xoXaxsvovaaXv¡iaívr¡xai xal âia-
títQé(pr¡ zt¡i> aXr¡d*uxv. Daher verlangt er vom Geschkhtschreiber auch weniger
kritische Sichtung, als vielmehr eine discrete Auswahl des Materials und die
Kunst es entsprechend darzustellen ')•

In diesem nur philosophischenInteresse, welches Plutarch an der Geschichte
nimmt, hat sodann ein weiterer Mangel desselben seinen Ursprung, bei dem wir
uns Aviederum auf sein Selbstbekenntnis stützen können: Nie. I èfiol â' ¿Uwe
Itièv ij ttsqï Xé^iv a\utXXa xal L,r¡XoTV7tía ttqoq sxsqovç [UXQOTCQsnèç cpaívsxai-
xal GoqiúnxóVj âv âè ttqoç xà a[xí¡iijva yíyvr¡xai, xal xsXécoç avaíaí}ií¡xov.
"Aç yovv Qovxvâiâijç èÇijvfyxs noaçeiç [xal (DîXiGtoç]2 ), ènsl
TcaQsXdelv ovx scxi, fiúXiaxá ys ai¡ xóv xqónov xal xx\v aiád-sciv xov
àvâçàç vnó noXXmv xal [isyáXwv nadüv xaXvTCXOfiévr¡v7X£Qis%ovßaCj
èrtiâoa fitov ßoa%e(oc xal âià xäp avayxaímv , 'iva nr¡ navxánaoiv
áiisXqq âoxci) xal âoyàç slvai,, xà âiaipsvyovxa xovç noXXovç, vap' kxsQùav â'
£iQr¡¡jéva <moQaâi]V ij ttqoç avad-yfiaav rj ipt¡(f fofiaaiv svor¡¡iéva naXaiolç
nsTiéíoapai övvayaytXv, oí xr¡v ä%Q r\Gxov âd-çoiÇœv laxoqíav, âXXà
TÍ¡v 7XQOÇ xaxavór¡Giv ij&ovç xal xqóttov naQaâiâovç. Ueberall also
setzt Plutarch die Werke der grossen (îeschichtschreiber der jeweiligen Zeit als
bekannt voraus und giebt nur ganz kurz den Inhalt ihrer Darstellung, fügt aber
selbst viele kleine Dinge hinzu, die weniger bekannt sind. Wenn wir aber die
gleichzeitigen Historiker nicht mehr besitzen, wie dies bei dem vorliegenden
Gegenstände der Fall ist, so ist das Resultat, dass Plutarch zwar manches giebt,
was wir sonst nicht erfahren, und das für die Kenntnis des Charakters der dar¬
gestellten Person von grossem Interesse ist; dass er uns aber in Bezug auf den
Gang der grossen, folgenreichen Ereignisse nur allzuoft im Stiche lässt, da es
ihm auf die Darstellung derselben nicht in dem Masse ankommt, als es für eine
wahrhaft historische Auffassung nülhig ist. Auch hierfür haben wir in den
Gracchen mehr als ein schlagendes Beispiel gefunden; es genügt, an seine Dar¬
stellung der Legislation des Gaius während seiner beiden Tribunate zu erinnern.

Plutarch stellt also mit Vorliebe die guten Eigenschaften der Helden dar,
lässt die grossen geschichtlichen Ereignisse bei Seite, wenn sie nicht dazu
dienen, gerade den Charakter der dargestellten Personen hervorzuheben. Den
Stoff zu Biographien, die in dieser Weise geschrieben sind, fand er min nicht
in den Darstellungen der bedeutenden Historiker jener Zeiten, sondern meist in
Einzelschriften. Bei Plutarch ist sodann, wie auch bereits erwähnt, der Mass-

') cf. Yolkmann a. a, 0. 11, 330 und die oben aus Cim. 2 angeführtenWorte,
mit Sauppe a. a. 0. pag. 9. Anm. 1.
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stab, den er an den Geschichtschreiber legt, nicht der objectiver Wahrheit des
Inhalts, sondern vielmehr der vollendeter Anschaulichkeit der Darstellung; ihm
mussten demnach die Werke besonders genehm sein, die seinen Helden mög¬
lichst speciell und mit einer gewissen Warme behandelten, also namentlich die
Schriften von Gesinnungsgenossenderselben. So kommt es, dass er nicht immer
die besten uud lautersten Quellen benutzt hat. Hatte er nun einen solchen
Gewährsmann gefunden, so schrieb er ihn nach Art der antiken Historiker aus,
freilich in einer immer noch ziemlich selbständigen Weise, indem er fast nie
wortgetreu abschreibt; ja Peter Qu. pag. 10 hat z. B. an der Biographie des
C. Marcius Coriolanus gezeigt, wie er den Dionysius von Halicarnasus in einer
sehr verständigen Weise verarbeitet hat. Sodann müssen wir hier noch her¬
vorheben, was jedoch gleichfalls eine gemeinsame Eigentümlichkeit der allen
Historiker ist, dass Plutarch den Geschichtschreiber, welchen er ausschreibt,
der Regel nach nicht nennt oder nur beiläufig citirt. — Ausser diesen Haupt¬
quellen werden überall in den Plutarchischen Biographien noch eine grosse
Anzahl Namen von Schriftstellern genannt. Selbst wenn wir nicht annehmen,
dass er alle diese Schriften gelesen habe —, und wir haben im ersten Theile
dieser Arbeit gesehen, dass er auch in den Vifen der Gracchen nicht alle
Schriften, die er citirt, gelesen hat —, so müssen wir doch dem heiligen
Augustin recht geben, der sich darüber wundert, wie ein Mann, der so viel
gelesen, überhaupt noch Zeit gefunden habe, etwas zu schreiben 1). Wie
Plutarch die Schriftsteller citirt, hat C. Fr. Hermann a. a. 0. pag. IV sehr gut
auseinander gesetzt: „Si quem auetorem Plutarchus nominar, non ostentandi
causa facit neque ut fidein narrationi suae apud lectorem conciliet, sed aut eonini
quorum veritatem ipse praestare nolit fontem indicaturus, aut ubi res in contro¬
versia posita est, iudicium suum testimonio confirraaturus, in narrando autem,
nisi quid ambigui relictum sit, vel verba aliena tamqtiam sua usurpare non
dubitat. - ' Es ist das eine Erscheinung, die Peter an zahlreichen Stellen nach¬
gewiesen hat, die wir jedoch in den Gracchen nicht mehr nachzuweisen ver¬
mochten, da wir die Schriften, die der Plutarchischen Darstellung zu Grunde
liegen, nicht mehr besitzen; doch deuten auch hier verschiedene Ueberein-
stimmungen mit Appian darauf hin, dass er in den Gracchen ebenso verfuhr.

Wie müssen wir uns nun die Art denken, wie Plutarch arbeitete? Peter
Qu. pag. 11 führt folgende Stelle aus Wartmann, Leben des Cato von Utika
pag. 39 an : ,.Auf seinem Tische liegt ein Haufen von Quellen und Hilfsmitteln
um ihn herum; jetzt findet er in diesem Buche eine auffallende Anekdote, jetzt
in einem anderen, hie und da fügt er eine Reminiscenzaus seinem Kopfe hinzu,

') cf. C. Fr. Hermann, ind. lect. Marb. 1836 pag. IV. Sintenis—Herclier, Plut. I, pag.
17 ff, III, pag. 2. Heyer, die Quelle des Pint, im Leben des Marcellus. Bartenstein 1871
(Progr.) pag. 3. A. 12.
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lind so knüpft er Slllck an Slück zusammen, ohne weitere Prüfung und zufrieden,
wenn er auch nur einen leichten mindestens scheinbaren Zusammenhanggefunden
oder gemacht hat." Allein in dieser Weise hat Plutarch nicht gearbeitet, wie
auch Peter richtig bemerkt. Ich habe schon oben erwähnt, was Peter u. a. an
zahlreichen Biographien nachgewiesen haben, dass Plularch einer Hauptquelle
in jeder einzelnen Biographie folgte, oder dass er, wo dies nicht möglich war,
wenigstens für jeden Hauptlheil derselben eine Haupt quelle haue. Diese schrieb
er aus; aber nicht so, dass er das betreffende Buch vor sich liegen gehabt
hätte. Er hatte sich nach dieser Quelle ein Bild seines Helden eniworfen; dies
schrieb er nieder, indem er aus den reichen Schulzen seiner Belesenhcit, die
er wahrscheinlich in grossartigen Collectaneen nutzbar aufgezeichnet hatte —;
denn allzuviel Bücher wird er in Chäronea nicht gehabt haben —, Notizen
einflocht und, wo sich irgend Gelegenheit bot, philosophische Excurse einschaltete,
die er natürlich meist nicht in seinen Quellen gefunden haben wird, sondern die
sein Eigenthumsind; freilich oft durch einen Ausdruck seiner Quellen veranlasst 1).

Solche Excurse fanden wir auch in den Graccheu und sahen, dass Plutarch,
um einen solchen anbringen zu können, selbst so weit geht, dass er sich selbst
und seiner sonstigen Darstellung untreu wird; so Ti. 10, 3 u. 4. Diese Excurse
sind gerade eine besondere Eigentümlichkeit des Plutarch und dienen dazu,
den Zweck zu erreichen, welchen er mit seinen Biographien verfolgt, auf die
Moral seiner Leser einzuwirken, ihnen einen Spiegel vorzuhalten.

Bei der Art, wie Plularch arbeitete, war es sodann natürlich und erklärlich,
dass ihn, wie Lessing bemerkt, oft sein Gedächtnis im Stiche liess, dass er
irrlc, namentlich die Reihenfolge, die Chronologieverwirrte: ein abschreckendes
Beispiel davon haben wir in der Darstellung der Reihenfolge der Gesetze des
Gains gefunden. Und dass er der Chronologie überhaupt nicht die Wichtigkeit
beimass, die wir ihr beilegen, beweist Sol. 27 'Eyed âè lóyov svôo^ov ovtm
y.ul toGovtovç naQTVQccç è'xoVTce xaí, 6 fisïÇov son, nqènovta %m ÏSoXcopoç
ï]9si xcà tî}ç èxsivov [isyaXocpQoavvtjgxal dO(piaç ci%iov , ov [iot doxâ)
7tQor¡dsa 8-ai xqovixoïç %iGi Xsy o¡jbévoig xavÔGiv , oiç ^vqioi, âiOQ-
d-ovvvsç a%Qi Gri(x,SQov eïç ovôev avrotç ôfioXoyovfisvovôvvavvai xavccdv^vai,
tàç âvnXoyiaç.

Ein Punkt bleibt noch zu erwähnen, der z. Th. in Plutarchs eigenstem
Wesen beruht, z. Th. allerdings auch aus der Art seines Arbeilens hervorgeht:
ich meine seine Flüchtigkeit. Ein Mann, der so vielerlei schrieb, der aus so
weit auseinanderliegenden Epochen der Geschichte uns Bilder vorführt, konnte

') cf. Peter Qu. pag. 9 und 10: „Aber auch das lässt sich oft erkennen, wie die Ex¬
curse des Plutarch durch Aeusserungen des Dionys veranlasst sind. So ist z. B. Coriol. 32
die ausführliche Erörterung über das Handeln der Menschen nach Eingebung der Götter
hervorgerufen durch die Worte des Dionys YIIF, 39, die über die prodigia cap. 38 durch
Dion. VIH, 50." Siehe auch Peter pag. 27.
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natürlich in keinem dieser Gebiete auf die gründlichste Weise bewandert sein.)
noch dazu da er seinem innersten Wesen nach Philosoph, nicht Historiker war.
Daraus erklärt sich, dass er nicht überall mit der nüthigen Gründlichkeit ver¬
fährt, wofür Peter pag, 54. 118 Beispiele anführt: cf. auch das im 2. Theile
zu Ti. 14 bemerkte.

Wie aber kommt es, dass Plutarch trotz dieser Mängel in früheren Zeiten
in so hohem Ansehen stand, dass man ihn als Muster, ja als unerreichtes
Muster eines Biographen betrachtete? Es hat dies seineu Grund darin, dass
man die Schriften Plutarchs ohne Kritik hinnahm, dass man nicht fragte, ob er
auch überall zuverlässig sei. Plutarch zog die Menschen durch die liebevolle
Wärme, die sich in den meisten Biographien findet, an. Ebenso wirksam war
der Standpunkt, den er überall hervorkehrt, einen Spiegel der Moral und Tugend
zu geben. Und in dieser Beziehung verdient Plularch allerdings alle Aner¬
kennung: seine Moral ist eine reine und laulere; er zeigt einen hohen sil Hieben
Ernst, eine innige Liebe zum Guten, treue Anhänglichkeit an Vaterland und
Heimat. Es sind dies alles Eigenschaften, die ihn vor den meisten seiner Zeit¬
genossen auszeichnen und es erklärlich machen, dass er in einer Zeit, die der
Kritik keinen allzuhohen Werth beimass, so unendlich hoch geschälzt wurde.
Für uns jedoch kann dies nicht massgebend sein; wir müssen uns an den
wissenschaftlichen Werth seiner Schriften halten und ihn danach beurtheilen.

Während man Plutarch in früheren Zeilen ziemlich allgemein als einen sehr
bedeutenden und auch in historischer Beziehung wichtigen Schriftsteller be-
trachlete, hielten die bedeulendslen Männer den Appian für einen blossen
Compilator und Plagiator. Erst Schweighäuser würdigte ihn besser; aber auch
nach ihm ist er vielfach sehr gering geschälzt worden, während andere ihn
als einen Mann bezeichneten, der grosse Forschungen angestellt habe.

Er war etwas jünger als Plutarch und gab seine Geschichte des Bürger¬
krieges unter Antoninus Pius heraus. Er besass eine grosse Geschäftserfahrung,
Bekanntschaft mit der römischen Staatsverfassung sowie der lateinischen Sprache,
die er durch längeren Aufenthalt in Rom ') sich erworben hatte. Alle diese
Umstände kamen ihm bei der Abfassung seines Werkes sehr zu statten.

Dass Appian natürlicherweise ebenso wie die übrigen alten Historiker von
seinen Quellen abhängig ist, ist erklärlich; auch erhellt es für Appian aus einer
ganzen Reihe von Stellen, so wo er z. B. auffallend mit Plutarch übereinstimmt.
Aus allen diesen Stellen können wir jedoch nicht schliessen, dass Appian und
Plutarch eine gemeinsame Hauptquelle ausgeschrieben hätten; denn überall finden
sich unmittelbar neben den übereinstimmenden Stellen die auffallendsten Wider¬
sprüche, die uns eine solche Annahme verbieten 2). Diese Erscheinung hat ihren

') cf. praef. 15. *) Ich habe im zweiten Theile meiner Arbeit solche Anklänge aus den
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Grund darin, dass Appian nicht wie Plutarch einen Schrifsteller zu Grunde
legte, sondern die Berichte verschiedener Gewährsmänner verarbeitete, ohne
einem ausschliesslich zu folgen *)• Daher kommt es auch, dass wir nichts zu
finden vermögen, was uns einen bestimmten Anhalt gewährt, dass dieser oder
jener Geschichtschreiber Quelle des Appian sei. Ausserdem kommt freilich auch
noch der Umstand hinzu, dass wir gerade für die Zeit, welche Appian darstellt,
fast alle gleichzeitigen Historiker bis auf wenige dürftige Reste verloren haben.

Bei der Erforschung der Quellen Appians fehlt uns auch sonst fast jeder
Anhallepunkt, denn Appian liebt es nicht, Namen zu nennen. So führt er z.B.
im ersten Buche nur einmal I, 97 einen Gewährsmann an, allein auch dort nur
ganz allgemein. Es ist jedoch von Wijnne und auch von Wiedemann nach-
gewiesen worden, dass Appian stets guie Quellen benutzt hat.

Appian will nach I, 1—6 eine Geschichte der inneren Zerwürfnisse des
römischen Volkes von den Zeiten der Gracchen bis auf Augustus geben. Er hat
bei dieser Arbeit kein hochgebildetes Publicum im Auge, sondern vielmehr die
grosse Menge, wie dies verschiedene Stellen zeigen, an denen er ganz bekannte
Dinge weitläufig erklärt 2). Daher kommt es auch, dass er weniger ein ins ein¬
zelne gehendes Bild, als vielmehr die grossen Umrisse dieser so ereignisvollen
und wichtigen Zeit giebt.

Dass er nicht ohne Geschick und Beruf war, Geschichte zu schreiben, geht
daraus hervor, dass er die alle Methode der Annalistik verliess, um die Ereignisse
mehr in ihrem inneren Zusammenhange vorzuführen. Er wählte dazu die ethno¬
graphische Einlheilung der Geschichte und zwar in der Weise, dass er die ein¬
zelnen Völker so auf einander folgen Hess, wie sie dem römischen Volke unter¬
worfen worden waren 3). Aus dieser Darstellungsweise stammt jedoch ein Fehler,
den Appian selbst nur gering geachtet zu haben scheint, nämlich der, dass er
der Chronologie keine Aufmerksamkeit schenkte; praef. 13 sagt er: tovc de
XQÓvovg ènl fjitv nâci tcsqiGGÔv '¡¡yoi'fiiji' xaxaleytiv, ènï ôè to5v èntcpa-
V£(S%út(úvex at,affTt¡[j,awcvno¡ivr¡(Su). Es ist dies allerdings ein sehr bedeut¬
samer Fehler, der uns jedoch in dem Theile der Geschichte, der uns zunächst
angeht, nicht entgegengetreten ist.

Dagegen tritt eine andere Eigenschaft des Appian überall deutlich hervor:
sein besonnenes, reiflich erwogenes Urlheil. Er hat seine Quellen stets mit über¬
legender Kritik benutzt: cf. II, 70. 122. IV, 118 u. ü.; dies zeigt auch die
Erzählung über den Tod des Scipio I, 20, wo er kein entscheidendes Unheil zu
fällen vermag und deshalb die verschiedenen Angaben neben einander stellt und

vorliegenden Viten angeführt; cf. ausserdem Peter pag. 108. 121. 122. 125 134. 138. 141.
An allen diesen Stellen linden sich auch Beispiele für die andere Erscheinung, dass Appian
und Plutarch sich neben solchen Anklängen widersprechen. J) cf. Lauer, de scripioribus
belli Mithridatici tertii. Wetzlar 1871. pag. 10. i ) cf. z.B. I, 38. 98. 3) cf. Ulrici, Charak¬
teristik der antiken Historiographie. Berlin 1833. pag. 241 fl". App. praef. 12 extr. 13.
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die Entscheidung zweifelhaft lässt: ein Verfahren, welches sicher richtiger ist
als das der übrigen Schriftsteller, die diese oder jene Ursache anführen, ohne
auch die sonstige Ueberlieferung zu berühren, wodurch ihre Darstellung einseilig
wird '). Pass er diese Vorsicht bisweilen ausser Acht gelassen, ist nicht zu
verwundern, doch müssen wir hervorheben, dass es verhältnismässig seilen ge¬
schehen ist und auch meist bei Dingen, die nicht von zu grosser Wichtigkeil
sind.

Appians Unheil ist meist ein zu billigendes; I, 9 u. 11 zeigen dies z. B.
deutlich, wo er die Gründe darlegt, die deu Tiberius zu seiner politischen Thätig-
keit veranlassten. Er wendet grossen Fleiss auf die richtige Darstellung der
Verhältnisse; da ist er selbst ausführlicher, wenn es die Natur des Gegenstandes
verlangt. So ist er eigentlich der einzige Schriftsteller des Allerthums, der die
Gesetze des Gains mit Genauigkeit auf die zwei Tribunate verlheilt. Dort haben
wir gefunden, dass seine Darstellung die richtige sein muss, dass er auch allein
eine Zeilfolge der Gesetze giebt, die in der Natur derselben ihre Begründung
findet. Ebenso zeigt sich seine Sorgfalt darin, dass er nur die Gesetze anführt,
welche wirklich durchgegangen und für die Fulge wirksam gewesen sind ; ferner
darin, dass er den Inhalt der Gesetze am wahrscheinlichsten angiebt, da mit
seinen Angaben der Regel nach auch die der übrigen Schriftsteller ausser
Plutarch übereinstimmen.

Auch den Charakter der Männer, welche er darstellt, erfasst er meist richtig;
wenigstens ist der Charakter der beiden Gracchen bei ihm viel wahrscheinlicher
dargestellt, als bei Plutarch. Drumann, Gesch. Roms I, 81 sagt daher mit Recht:
,,Wie kein anderer unter denen, welche hier in Betracht kommen, hat Appian
die Charaktere durchschaut und die Erscheinungen auf ihre Quellen zurückgeführt.
— Meist bewährt er den tiefen Denker". Es ist das ein Urtheil, welchem man
wol wird zustimmen müssen, wenn auch nicht in Abrede zu stellen ist, dass er
oft, wie Droysen sagt, zur Unzeit schweigt. Es hat das z. Th. seinen Grund
in der Absicht, die seiner Arbeit offenbar zu Grunde liegt, einen nicht zu aus¬
führlichen Abriss dieses Theiles der Geschichte zu geben; vielleicht auch darin,
dass er nicht überall eine gleiche Sorgfalt auf die Ausarbeitung verwendete; oder
darin, dass seine Quellen ihn im Stiche liessen. Der Art hat man ihm mancherlei
zum Vorwurfe gemacht 2). Und wir haben ja auch bei der Betrachtung der
Gesetzgebung des C. Gracchus verschiedene Punkte gefunden, wo wir vergeblich
nach dem Grunde suchten, der Appians Schweigen erklären möchte.

Aber trotz dieser Fehler, die nicht wegzuleugnen sind, hat er grossen Werl h
und muss als ein Gewährsmann wenn auch nicht ersten, so doch wenigstens
beachtenswerthen Ranges gelten.

') Wijnne a. a. 0. pag. 87 führt eine ganze Reihe Stellen an, die uns ein Bild von der
grossen Vorsicht des Appian gehen. 2) cf. Wijnne a. a. 0. pag. 98—104.
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So werden wir nicht irren, wenn wir auf die vorstehende UntersuchuHg uns
stützend unser Urtheil dahin abgeben, dass Appian unbedingt den Vorzug vor
Plutarch verdient, und dass wir ihm in der Geschichte der GracchischenUnruhen
folgen müssen, da wirkeine unmittelbareren Quellen besitzen; und dass Plutarch
zwar als willkommene Ergänzung der Darstellung jener Zeit stets eine gewisse
Wichtigkeit haben muss, nie aber als eigentliche Grundlage derselben betrachtet
werden darf.

Berichtigungen.
Seite 15 Zeile 19 v. oben 1. statt mit: voll.

» 18 » 12 » xaTccGxsvaCsß&cai
» 18 > 17 » at¡¡.H)TCav*
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